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Stadt Grevesmühlen
Stadtvertretung Grevesmühlen

Tagesordnung
Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Mitteilungen der Stadtpräsidentin VO/12SV/2019-209

3 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Stadt 
Grevesmühlen

VO/12SV/2019-208

4 Einwohnerfragestunde

5 Bestätigung der Tagesordnung

6 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 04.11.2019

7 Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Aufhebung der Satzung 
über die förmliche Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes 
"Westliche Altstadt"

VO/12SV/2019-192

8 Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt"

VO/12SV/2019-195

9 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.2 "Wohngebiet Mühlenblick-
Erweiterung" östlich des Rosenweges der Stadt Grevesmühlen
hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf 
(Abwägungsbeschluss)

VO/12SV/2019-197

10 Machbarkeitsstudie Wohnpark "Am Ploggensee", Beschluss zur 
Einleitung vorbereitender Untersuchungen

VO/12SV/2019-202

11 Antrag der CDU/FDP Fraktion VO/12SV/2019-206

12 Anfragen und Informationen der Stadtvertreter

Nichtöffentlicher Teil

13 Verkauf der Flurstücke 300 und 301, Flur 16, Gemarkung 
Grevesmühlen

VO/12SV/2019-181

14 Verkauf des Flurstücks 1718/2 und einer Teilfläche des Flurstücks 
1726/3, beide Flur 6, Gemarkung Grevesmühlen (Große Seestraße 
7/9)

VO/12SV/2019-196

Sitzung der Stadtvertretung Grevesmühlen, Nr: SI/12SV/2019/51

Sitzungstermin: Montag, 09.12.2019, 18:00 Uhr
Ort, Raum: Rathaussaal, Rathaus,  Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen
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15 Verkauf des Flurstücks 138, Flur 1, Gemarkung Grevesmühlen 
(Ziegenhorn 5)

VO/12SV/2019-198

16 Piraten Openair Grevesmühlen; Schallschutzgutachten VO/12SV/2019-207

17 Anfragen und Sonstiges

Öffentlicher Teil

18 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse
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Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-209
öffentlich

29.11.2019
Berg

Mitteilungen der Stadtpräsidentin
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

09.12.2019 Stadtvertretung Grevesmühlen

Tätigkeitsbericht Stadtpräsidentin

10.11. Regionalmesse in der Mehrzweckhalle
17.11. Kranzniederlegung anl. des Volkstrauertages
18.11. Beratung Finanzausschuss
19.11. Beratung Kultur- und Sozialausschuss
21.11. Beratung Bauausschuss
25.11. Gesprächsrunde mit Innenminister Lorenz Caffier
26.11. Beratung Hauptausschuss
30.11. weihnachtlicher Adventsmarkt (Wurstverkauf)
03.12. Fraktionssitzung DIE LINKE

Dr. Udo Brockmann in Vertretung

25.11. Beratung Umweltausschuss

Anfragen aus der letzten Stadtvertretersitzung vom 04.11.2019

Anfrage Herr Scharnweber:
Herr Scharnweber spricht die Parksituation an den Schulen an. Er stimmt dem Bürgermeister 
zu, kritisiert jedoch, dass die Verkehrsüberwacher ihren PKW bei Kontrollen vor Ort auf der 
Wiese abstellen und fragt, ob dies legitim ist.  
Herr Scharnweber erhält hierzu eine schriftliche Antwort.  

Antwort:
Die Verkehrsüberwacher haben nach Abstimmung im Sachgebiet in dem illegal als Zufahrt 
zur Wiese genutzten Bereich den Dienst-PKW abgestellt, um dort direkt Aufklärung zu 
betreiben. Somit konnte verhindert werden, dass unmittelbar Verwarnungen wegen Parkens 
auf der Grünfläche ausgesprochen werden mussten.

Anfrage Herr Schulz:
Herr Schulz spricht in Zusammenhang mit der Kulturnacht die Nebenstraßen der Innenstadt 
an. In der Vergangenheit wurde es den Anwohnern durch eine Beschilderung während der 
Veranstaltung ermöglicht, verkehrt herum in die Einbahnstraßen zu fahren, um nach Hause 
zu 
gelangen. Dies war in diesem Jahr nicht der Fall. Er bittet um Prüfung.  

Antwort: 
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Eine verkehrsrechtliche Anordnung, wie beschrieben hat es nicht gegeben. 
Anders war in diesem Jahr, dass aufgrund der Baumaßnahmen der Verkehr nicht über die 
Kirchstraße abgeleitet werden konnte. Daher und aufgrund der Anzahl teilnehmenden 
Innenstadthändler wurde entschieden, die Straßensperrung nicht, wie in einigen Vorjahren 
passiert, zu dieser Kreuzung umzulegen.

Anfrage Herr Martens:
Herr Martens merkt außerdem an, dass 
ein Busch in der Goethestraße Richtung Karl-Liebknecht-Platz zurückgeschnitten werden 
muss, da der Kreuzungsbereich schlecht einsehbar ist.

Antwort:
Ein Busch, der den im Kreuzungsbereich Goethestraße/Karl-Liebknecht-Platz, welcher die 
Sicht einschränkt, konnte nicht festgestellt werden.

Anlagen:

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-208
öffentlich

29.11.2019
Berg, Inka

Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Stadt 
Grevesmühlen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

09.12.2019 Stadtvertretung Grevesmühlen

Als Anlage der Bericht des Bürgermeisters

Anlagen:
Bericht

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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1 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 09.12.2019

Allgemeines
Dieser Bericht umfasst den Zeitraum seit der letzter Stadtvertretersitzung, zeigt aber 
wohl erneut deutlich auf, wie umfangreich und breit gefächert die Stadtverwaltung an 
den Aufgabenfeldern arbeitet, die ihnen von der Stadtvertretung aufgetragen wurden 
und/oder ihr gesetzlich zufällt.  
Besonders hervor zu heben ist m.E., dass wir die Anregungen aus den 
Bürgergesprächen in den Stadtteilen im Frühsommer 2019 (sh. Anlage 2) inzwischen  
bearbeitet haben. Insbesondere die Anregungen zu Änderungen von 
verkehrsrechtlichen Anordnungen zeigen, dass den Wünsche der Bürger nicht immer 
gefolgt werden kann. 
Intensiv haben sich auch Verwaltung und Fachausschüsse mit der Thematik einer 
kostenfreien Grünschnittannahme auseinander gesetzt. Hierzu sind die relevanten 
Informationen zusammen getragen worden, so dass sich die Fraktionen ein Bild 
verschaffen können. 
Am 25.11. fand die Veranstaltung „Landesregierung vor Ort“ mit Herrn Minister 
Caffier in Grevesmühlen statt. 
2019 neigt sich dem Ende zu. Der Bericht zeigt wohl eindrücklich, dass bis dahin 
vieles ansteht. Ich erlaube mir in diesem Zusammenhang ein großes Lob an die 
Beschäftigten der Stadtverwaltung, die hoch motiviert und tatkräftig ihre Arbeit 
machen.  
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2 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 09.12.2019

Kommunale Finanzen
Haushaltsplanung 2020/2021:
Für die Stadt Grevesmühlen steht die Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2020 
(Doppelhaushalt 2019/2020) noch aus. Es wird aktuell geprüft, wie die Genehmigung 
möglichst zeitnah auch vor dem Hintergrund der anstehenden FAG-
Gesetzesänderungen erwirkt werden kann. 
Die Haushaltspläne für die Doppelhaushalte 2020/2021 der Gemeinden Gägelow 
und Upahl sind aufgestellt, in vorbereitenden gemeinsamen Ausschusssitzungen 
abgestimmt und den Gemeindevertretungen vorgelegt worden. Der Doppelhaushalt 
für die Gemeinde Bernstorf ist ebenfalls vorbereitet. Die Doppelhaushalte für die 
Gemeinden Roggenstorf und Stepenitztal werden zum Jahresbeginn 2020 vorgelegt. 

Jahresabschlüsse:
Aktuell werden die Jahresabschlüsse 2017 für die amtsangehörigen Gemeinden 
aufgestellt, wobei die Abschlüsse für die Gemeinden Testorf-Steinfort, Rüting, 
Plüschow, Gägelow und Upahl aktuell durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
geprüft werden. Die Abschlüsse 2017 für die Gemeinden Stepenitztal, Warnow, 
Bernstorf und Roggenstorf sind in Vorbereitung.
Für das Amt Grevesmühlen-Land wurde der Jahresabschluss 2018 aufgestellt. 
An die Aufstellung der gemeindlichen Abschlüsse 2017 wird sich der 
Jahresabschluss 2016 der Stadt Grevesmühlen anschließen. 

Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Am 30. Oktober 2019 hat das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-
Vorpommern den Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2020 
herausgegeben. Dieser ist die Grundlage für die Berechnung der 
Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Amtsumlagen. Der Erlass basiert auf dem 
Entwurf des Gesetzes zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-
Vorpommern und zur Änderung weiterer Gesetze in der Fassung des 
Kabinettbeschlusses vom 29. Oktober 2019.  
Dieser Gesetzentwurf wurde am 13. November in den Landtag Mecklenburg-
Vorpommern eingebracht. Die Entscheidung des Gesetzgebers bleibt hierzu (bis 
Redaktionsschluss) noch abzuwarten. Dies betrifft auch den Entwurf des 
Haushaltsgesetzes zum Doppelhaushalt 2020/2021, welcher noch durch einen 
Änderungsantrag an den Stand des Gesetzentwurfes zur Neufassung des 
Finanzausgleichsgesetzes M-V und zur Änderung weiterer Gesetze anzupassen ist. 
Zusätzlich kann sich ein Anpassungsbedarf in Folge der Herbststeuerschätzung 
2019 ergeben.  
Im Rahmen des anstehenden parlamentarischen Verfahrens können sich daher 
Änderungen am Gesetzentwurf ergeben. Außerdem können Änderungen an den 
veranschlagten Beträgen im Landeshaushalt vorgenommen werden, die 
Auswirkungen auf die laufenden Finanzausgleichsleistungen haben. Erst nach 
Beschlussfassung des Landestages zu beiden Gesetzgebungsvorhaben besteht 
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3 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 09.12.2019

Rechtssicherheit. Mit einer abschließenden Beratung und Beschlussfassung des 
Gesetzentwurfs zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes M-V und zur 
Änderung weiterer Gesetze wird im ersten Quartal 2020 gerechnet. 
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 errechnet sich entsprechend 
dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus der Steuerkraft der Gemeinde 2018, 
den Hebesätzen für die Realsteuern, der Einwohnerzahl der Gemeinde, der Zahl der 
Kinder in der Gemeinde, aus der demografischen Entwicklung und dem Status, z.B. 
als Mittelzentrum. Es gibt künftig keinen investiv gebundenen Anteil der 
Schlüsselzuweisungen mehr. 
Zusätzlich erhalten die Gemeinden nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz eine 
Infrastrukturpauschale, die zu 2/3 nach der Einwohnerzahl und zu 1/3 nach der 
Finanzkraft der Gemeinden berechnet wird. Diese Pauschale wird in den Jahren 
2020 bis 2022 ausgereicht. Für die Jahre danach gibt es noch keine Regelungen. 
Die Infrastrukturpauschale wird für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in 
den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher 
Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler 
Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereit gestellt. 
Ämter und amtsfreie Gemeinden erhalten zudem 45,30 €/EW für die Wahrnehmung 
gesetzlich übertragener Aufgaben. 
Außerdem kommt es zum Wegfall der steuerkraftunabhängigen Zuweisungen an 
zentrale Orte, zu denen die Stadt Grevesmühlen gehört. Im Gegenzug werden 
zusätzliche Bedarfe für den Einzugsbereich als Grund-, Mittel-, oder Oberzentrum 
einschließlich der Berücksichtigung demografischer Effekte hinzugerechnet. Die 
bisherigen Mittel sind in die Gemeindeschlüsselmasse integriert.  Im Rahmen einer 
Übergangsvorschrift werden den kreisangehörigen Zentren über 5 Jahre abgestufte 
Zuweisungen als Kapitalzuschüsse zusätzlich gewährt. 

Die Stadt Grevesmühlen erhält im Jahr 2020 nach dem Orientierungsdatenerlass 
folgende Zuweisungen:

Schlüsselzuweisung: 6.410.700 €
Infrastrukturzuweisung:    530.500 €
Zuweisung für gesetzlich übertragene Aufgaben:    468.600 €
Übergangszuweisung für zentrale Orte:    475.600 €

Zusammen mit den Gemeindeanteilen aus der Umsatz- und der Einkommensteuer 
erhält die Stadt Grevesmühlen somit Zuweisungen in Höhe von insgesamt 
11.480.900 Euro. Dagegen stehen Auszahlungen für die Kreisumlage von 4.715.200 
Euro. Nach Abzug der Kreisumlage stehen der  Stadt 2020 somit 1,3 Mio. € (davon 
ein Teil für Investitionen) mehr zur Verfügung als im Doppelhaushalt 2019/2020 
geplant. Somit kann der im Haushaltsplan 2019/2020 ausgewiesene Fehlbetrag 
(1,54 Mio. €) reduziert werden. 
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4 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 09.12.2019

Beteiligungsverwaltung
Stadtwerke Grevesmühlen
Das Portal „Grevesmühlen erleben“ präsentiert sich seit kurzem mit einer interaktiven 
Karte, einem Schaufenster und Veranstaltungskalender. Inzwischen gibt es neue 
Features und die Seite glänzt mit einem neuen Design. Es ähnelt einer Smartphone-
Oberfläche mit Buttons im App-Look.
In diesem Jahr ermöglichen die Stadtwerke den Kunden die Pflicht des Ablesens und 
Melden der Energie-Zählerstände zum Jahresende so einfach wie möglich. Das 
Warten auf den Ableser bzw. eine Terminabstimmung ist nicht mehr notwendig. 
Jeder Kunde erhält eine Ablesekarte, die bequem zu Hause selbst ausgefüllt werden 
kann. Die Zählerstände bzw. ein Foto des Zählers können auch bequem über das 
Internet gemeldet werden.

WOBAG Grevesmühlen
Inzwischen werden die Umbaumaßnahmen im denkmalgeschützten Gebäude ind er 
August-Bebel-Straße durchgeführt. Die GKB betreibt intensiv die Vorbereitung des 
Bebauungsplans Nr. 34.2 „Mühlenblick“. 
Mit dem Welcome Service Center Nordwestmecklenburg arbeitet die WOBAG 
erfolgreich zusammen. Es konnten aufgrund dieser Zusammenarbeit bereits mehrere 
Wohnungen vermietet werden.
In diesem Jahr organisiert das Welcome Service Center den 2. Rückkehrer Tag. Die 
WOBAG Grevesmühlen wird sich bei dieser Veranstaltung am 27. Dezember 2019 in 
Wismar präsentieren gemeinsam mit vielen anderen Firmen aus 
Nordwestmecklenburg.
Seit Oktober 2019 ist die WOBAG im Besitz eines zweiten E-Autos.
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5 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 09.12.2019

Baugeschehen und Stadtentwicklung
Städtebauliche Planungen 

5. Änderung des Flächennutzungsplanes
Die 5. Änderung des F-Planes wurde zur Genehmigung beim Landkreis NWM 
eingereicht.

B-Plan Nr. 34.2 “Wohngebiet Mühlenblick“
In der jetzigen Sitzungsrunde steht der Abwägungsbeschluss zur Diskussion und 
Entscheidung.

B-Plan Nr. 39 „Zum Sägewerk“ 
Zur Erfüllung der Auflagen des Artenschutzes werden 2 im westlichen Teil 
vorhandene Nebengebäude zu Schwalben- und Fledermaushäusern ausgebaut. Die 
Kosten fallen im Vergleich zu den 3 geforderten separat zu errichtenden 
Ausweichquartieren günstiger aus. 

Bebauungsplan Nr. 41 „Neu Degtow West“
Es wurden insgesamt 9 Grundstücke zur Baureife gebracht. Mit 8 Interessenten 
wurden Verkaufsverhandlungen durchgeführt. Die Notartermine sind in Vorbereitung.
    
Bebauungsplan Nr. 43.1  „Wohnhof am Börzower Weg“
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 43.1 schafft die Stadt Grevesmühlen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von dringend benötigten 
Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie für betreutes Wohnen. In 
Vorbereitung des Vorentwurfs finden derzeitig Abstimmungen mit den 
Versorgungsträgern statt. 

Zudem wird die weitergehende städtebauliche Konzeption entsprechend der 
Beratungen im Bauausschuss konkretisiert. Hiernach soll im weiteren nördlichen 
Verlauf des Plangebietes weiter auf Gewschossbauweise gesetzt werden und 
lediglich im Bereich des ehem. ACZ-Geländes Einfamilienhäuser vorgesehen 
werden. Hintergrund dessen sind städtebauliche Erwägungen, aber insbesondere 
aktuelle private Anfragen bezüglich der Errichtung von Mehrfamilienhäusern und 
besonderen Wohnformen. 

Tiefbau/ Umwelt

Themenfeld  "Breitband"
Die Verlegung der Breitbandleitungen erfolgt bereits in allen Ortsteilen.
Die Ausführungsplanung hat sich in Teilen bereits überholt. Es sind einige Trassen 
dazu gekommen. Der Anteil der offenen Bauweise hat sich ebenfalls erhöht. Das 
begründet sich z. T. durch die vorhandene Ver- und Entsorgungsinfrastruktur.
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6 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 09.12.2019

Mit den Arbeiten im Stadtbereich Grevesmühlen wird im nächsten Jahr begonnen. 
Die Kommunikation mit allen Beteiligten im Cluster Grevesmühlen funktioniert sehr 
gut.

Als Problem hat sich erwiesen, dass Straßenzüge nicht gefördert ausgebaut werden, 
da die vorherige Erfassung der Bedarfe nicht konkret genug war. Dies betrifft im  
Stadtgebiet u.a. das Wohngebiet „An der Trift“. Die Landrätin ist darüber informiert 
und hat inzwischen auch zugesichert, hierfür sich um weitere Fördermittel zu 
bemühen. 

Bäume/Grün
Die Begutachtung und Pflege von Bäumen an den Wanderwegen um den Vielbecker 
See und den Ploggensee sind zeitnah geplant.

Für die Baumpflege der L02 Rehnaer Straße einschließlich Dorfstraße in Wotenitz 
wurde der Auftrag vergeben. Die Arbeiten sind bis Ende Februar 2020 auszuführen.

Des Weiteren wurden Baumpflegeaufträge erteilt für 
– Pflege von Linden im Stadtzentrum von Grevesmühlen
– Pflege und Fällung von Pappeln und Eichen an der Straße nach Everstorf 
– Einkürzung von Bäumen an der Waldkante der B 105 ( Kreuzung am Penny 
   Stadteinwärts)

Gewässerausbau
Vielbecker See-Klützer Straße:
Der Gewässerausbau des sogenannten „Walkmühlengrabens“ beginnt im November 
2019.

Schweriner Landstraße-Poischower Mühlenbach:
Der Baubeginn für den Gewässerausbau bei den Piraten beginnt im Januar 2020.

Beide Maßnahmen werden zu 75 % durch das StALU WM gefördert.
 
Straßenbau Altstadt, 4. BA
Inzwischen wurden in der Kirchstraße die alten Oberflächen aufgenommen, 
Leitungen für die Breitbandversorgung und Straßenbeleuchtung verlegt, 
Tragschichten eingebaut sowie Borde und ein Großteil des Gehweges sowie der 
Traufbereiche hergestellt. Weitergehend sind bereits die alten 
Oberflächenbefestigungen im Ziegenhorn und der Schulstraße zurück gebaut 
worden. Derzeit wird in diesen Bereichen die Bordanlage gesetzt. 

Noch in diesem Jahr soll die Asphalttragschicht eingebracht werden, so dass der 
Baustellenbereich über den Jahreswechsel für die Anwohner befahrbar wird.
Die Kommunikation zwischen den Anwohnern und der Baufirma, DAU GmbH Lübz, 
funktioniert sehr gut.  

Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes
Die Auftragserteilung ist nach Zusicherung des Fördermittelbescheides auf 
Grundlage der gestiegenen Baukosten inzwischen ausgelöst worden. Die 
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7 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 09.12.2019

Bauausführung beginnend mit den Abrissarbeiten des alten Gebäudebestandes ist 
noch in diesem Jahr geplant. 

Die Baugenehmigung für die Parkplätze wurde 6 Monate nach Antragstellung am 
15.11.2019 erteilt. Somit konnte das LFI die Prüfung unseres Fördermittelantrages   
abschließen, der Zuwendungsbescheid wird für Ende November 2019 in Aussicht 
gestellt. 

Straßenbau Klützer Straße
Im Zusammenhang mit der Erschließung des B-Planes 34.2 wird auch die Klützer 
Straße grundhaft ausgebaut. Die Ausschreibung ist erfolgt. Der Beschluss zur 
Auftragsvergabe an die Fa. LUT Landschaftsbau und Umwelttechnik GmbH aus 
Gadebusch in Höhe von 358 T€ erfolgte auf der Sitzung des Hauptausschusses am 
26.11.2019. Der Baubeginn ist im Dezember 2019.

Vielbecker See, Anglersteg
Hierfür wurden Fördermittel beantragt. Die Baudurchführung soll 2020 erfolgen.

Vorplatzgestaltung August-Bebel-Straße 26
Die Gestaltung dieses Platzes verschiebt sich voraussichtlich auf 2020. Momentan 
wird die Ausführungsplanung erstellt. 

Hochbau

Schulcampus 2030
Im Ergebnis des Vergabeverfahrens für die Generalplanungsleistung wurde dem 
Architekturbüro Schneekloth aus Schwerin der Zuschlag erteilt. Nach Prüfung und 
Überarbeitung der Bedarfsplanung der Machbarbarkeitsstudie wurde in Abstimmung 
mit allen beteiligten Schulen ein Raumprogramm als Grundlage für die weitere 
Planung erstellt. Dabei wurden mögliche Synergieeffekte herausgearbeitet. Im 
nächsten Schritt erstellt  das Architekturbüro Entwurfsvarianten für die konkrete 
Umsetzung des Gesamtprojektes Schulcampus.

Abbruch ehemaliges Sägewerk
Das beauftragte Planungsbüro bereitet die Ausschreibung der Abbruchmaßnahmen 
vor. Parallel läuft die Umsetzung der erforderlichen artenschutzrechtlichen 
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen. Dazu sollen die leergezogenen zwei 
Gebäude südlich des Teiches für die Unterbringung von Ersatzquartieren 
hergerichtet werden. So kann auf den Bau zusätzlicher Rauchschwalben- und 
Fledermausschuppen verzichtet werden.

Grundschule Ploggensee
Entwurfsplanung für Maßnahme „energetische Sanierung Haus 1 Grundschule Am 
Ploggensee“ wird erarbeitet. Die Maßnahme (Fassade/Fenster/Heizung) soll in den 
Sommerferien umgesetzt werden. 

Grundschule Fritz-Reuter
Die Ausschreibung der Planungsleistungen läuft – ähnlich wie beim Schulcampus – 
zweistufig, europaweit.  
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8 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 09.12.2019

Sanierung Rathausfassade Marktseite
Die Arbeiten wurden Anfang November abgeschlossen.

Sanierung Leichtflüssigkeitsabscheider Feuerwehrgerätehaus
Alle Mängel aus dem Prüfbericht der Generalinspektion wurden behoben. Der 
Abschlussbericht zur Nachprüfung steht noch aus.

Kita Am Lustgarten
Im Rahmen von Zuweisungen zusätzlicher Landesmittel für die Verbesserung der 
Kindertagesbetreuung wurde eine Turmspielanlage beschafft. Das Spielgerät wird 
vom Bauhof aufgebaut. In Haus 2 und Haus 3 werden in der 48. KW 
Türcodesteuerungen installiert.

TOP 3
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Wirtschaftsförderung 
Allgemeines
Die 6. Regionalmesse in der Mehrzweckhalle wurde gut angenommen. In den 
folgenden Jahren sollten sich jedoch noch mehr lokale Händler und Unternehmer 
beteiligen.

Im Beirat des Krankenhauses hat der Bürgermeister gemeinsam mit der Landrätin 
dafür plädiert, dass die Tarifpartner in direkte Kommunikation einsteigen sollten. 

Digitale Stadt 
Mittlerweile ist der Fördermittelbescheid eingegangen. Er beinhaltet eine 90%ige 
Förderung in einem Gesamtvolumen von 675 T€ Fördermitteln. 

Es laufen aktuell die Vorbereitungen zur Gründung einer Digitalen Stadt 
Grevesmühlen GmbH, über die die Aktivitäten gebündelt werden sollen. 

Die Hochschule Wismar schärft aktuell die Teilprojekte in Hinblick auf ihre 
Geschäftsmodelle, sprich: deren Kosten und deren Nutzen. 

Im Rahmen der landesweiten Auftaktveranstaltung „NOERD“ zur Digitalisierung 
wurde unser Projekt vorgestellt. 
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Bildung, Kultur, Soziales

Schulen
Bis Ende Oktober 2019 lief die Anmeldefrist für die Schulanfänger im Jahr 2020. Die 
Stadt Grevesmühlen ist mit den Grundschulen „Fritz Reuter“ und „Am Ploggensee“ 
für 143 Kinder zuständig. Einige dieser Kinder werden in andere Schulen 
eingeschult, so dass es 2020 in Grevesmühlen etwa 130 Schulanfänger geben wird. 
Fast alle Eltern haben auch einen Hortplatzbedarf angekündigt.

Aktuell laufen die Beratungen u.a. mit der Diakonie, um die daraus zu erwartenden 
Mehrbedarfe zum Beginn des Schuljahres 2020/21 abdecken zu können.

Jugendarbeit
Im Jugendclub im BürgerBahnhof sind seit September beide Stellen besetzt. An 
Schultagen besuchen zwischen 10 und 30 Kinder und Jugendliche die Einrichtung. 
Frau Born hat mit der schulbezogenen Jugendarbeit an den beiden Grundschulen 
begonnen.

Museum
Das städtische Museum gestaltete die Schaufensterreihe in der Wismarschen Str. 
Nr. 7 mit einzelnen Tafeln der Ausstellung „A. Pelzer - eine erfolgreiche 
Kaufmannsfamilie in Grevesmühlen“. Ein Dankeschön gilt der Fam. Jancker, die ihre 
Räumlichkeiten hierfür zur Verfügung stellte.

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe wurde im Museum die Sonderausstellung 
zum Thema  „30 Jahre Wende – was uns bewegt(e)“ eröffnet. Die Ausstellung zeigt 
Dokumente zum Jubiläum der friedlichen Revolution in der DDR sowie eine 
Fotoinstallation und weitere Werke der Künstlerin Renate Schürmeyer.

Veranstaltungen
Das Treffen der Plattsnacker in Grevesmühlen hat sich zu einer Institution entwickelt. 
Zur 15. Veranstaltung am 19. Oktober kamen mit 103 Besuchern mehr Gäste als in 
den vergangenen Jahren.

Am 09.11. fand die Veranstaltungsreihe mit einem Gottesdienst mit Herrn Pastor 
Heiko Lietz seinen Abschluss. 

Am 11.11. hat der Bürgermeister seinen Schlips verloren. 

Am 17.11. fand der Volkstrauertag mit reger Beteiligung statt. In diesem Jahr erfolgte 
die Vorbereitung zusammen mit dem Volksbund der Kriegsgräberfürsorge, die 100 
Jahre alt geworden ist. 

TOP 3
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Haupt- und Ordnungsamt
Hauptsatzungen 
Für alle zehn bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde beim Landkreis 
Nordwestmecklenburg angezeigten Hauptsatzungsänderungen oder –Neufassungen 
für die Stadt Grevesmühlen, die Gemeinden und das Amt Grevesmühlen-Land liegen 
inzwischen die Genehmigungen vor. Damit können nun die neu festgesetzten 
Beträge für die Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen ausgereicht 
werden.

Verwaltungsgemeinschaft
Die Gemeinde Testorf-Steinfort beantragte beim Verwaltungsgericht Schwerin mit 
den anwaltlichen Schriftsätzen vom 11.10.2019 und vom 17.10.2019 den Erlass 
einer einstweiligen Anordnung im Sinne des § 123 VwGO. Der Antrag richtet sich 
gegen den Landkreis Nordwestmecklenburg und den Amtsausschuss des Amtes 
Grevesmühlen-Land. Ziel des Antrags ist die Aussetzung des Vollzugs des zwischen 
der Stadt Grevesmühlen und dem Amt Grevesmühlen-Land geschlossenen 
öffentlich-rechtlichen Vertrags zur Fortführung der Verwaltungsgemeinschaft vom 
13.05.2019, der vertragsgemäß am 01.01.2020 in Kraft träte. Hilfsweise wird 
beantragt, vorläufig festzustellen, dass der Beschluss des Amtsausschusses vom 
11.02.2019 zur Fortführung der Verwaltungsgemeinschaft rechtswidrig ist und 
wiederum hilfsweise, die untere Rechtaufsichtsbehörde zu verpflichten, den 
vorgenannten Beschluss zu beanstanden, ggf. aufzuheben.

Zur Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen haben der Landkreis 
Nordwestmecklenburg und das Amt Grevesmühlen-Land in diesem einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren den Rechtsanwalt Dr. Philipp Groteloh aus Wittenburg 
bevollmächtigt.

Die gerichtliche Entscheidung stand bei der Abfassung dieses Berichts noch aus.

Verkehrsangelegenheiten 
Anlässlich der Verkehrsschau am 6. November 2019 wurden Feststellungen bzw. 
Festlegungen protokolliert, die im Umweltausschuss bereits vorgestellt wurden und in 
der Anlage umfangreich dargestellt werden.  

TOP 3
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ANLAGE 1
Ergebnisse der Verkehrsschau am 06.11.2019

1. Lindenallee/Ecke Kuhhirtengang: Zu dem Eingeschränkten Halteverbot 
Zeichen 286 liegt ein Antrag vor, das Schild wird angeordnet.

2. Questiner Weg: Ein Antrag auf 30 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung 
wurde geprüft und abgelehnt, da es keinen gerechtfertigten Grund gibt.

Zur beidseitigen Parksituation werden von Herrn Begemann Bilder 
eingereicht. Es wurde ein eingeschränktes Halteverbot auf der linken 
Fahrbahnseite in Richtung Bahnübergang vom Abzweig Maxim-Gorki-
Straße bis letzter Abzweig Puschkinstraße vorgeschlagen.

3. Questiner Weg Friedhof: Es wurde ein Antrag über zusätzliche 
Hinweisschilder Friedhof an der B105, L02, L03 aus Richtung HWI und HL 
kommend gestellt. Bisher steht nur ein Schild in der Lübecker Str. 
Richtung Börzow.

Frau Grunau liest hierzu nach, da diese Schilder keine große 
Verkehrsbedeutung haben.

4. Fliederweg: Ein Antrag auf Zone 30 km/h wurde für den Fliederweg 
gestellt, da im Hamburger Berg auch eine 30 km/h Zone besteht.

Dies ist aufgrund der baulichen Straßensituation nicht erforderlich.

5. Fliederweg/Hamburger Berg: Ein Antrag auf einen Verkehrsspiegel 
wurde gestellt an der Kreuzung Richtung Questin. 

Dies ist nicht erforderlich, da gut einsehbar.

Es wurde festgestellt, dass das Verkehrszeichen zur Vorfahrtsregelung an 
dieser Stelle dringend gereinigt werden muss.

6. Straße nach Questin:  Es sind erhebliche Straßenschäden vorhanden.

Klärung durch das Bauamt.

7. Wotenitz Richtung Questin: Am Abzweig Dorfstraße 23/24 wurde ein 
Antrag auf einen Verkehrsspiegel gestellt. Diese Stelle soll aufgrund einer 
Kurve unübersichtlich sein.

TOP 3
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Es war keine Notwendigkeit für einen Spiegel zu erkennen, da gut 
einsehbar.

8. Wismarsche Str. Höhe Nr. 79: Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 
km/h wird gewünscht.

Aufgrund der versetzten Parkanordnung und der vorhandenen 
Fußgängerampel wird hier keine Notwendigkeit gesehen.

9. Ploggenseeschule/Mehrzweckhalle: Die Feuerwehrzufahrt wurde 
begutachtet und festgestellt, dass die Grenzmarkierung im Bereich des 
Schulhoftores erweitert werden muss, da diese nicht ausreicht für ein 
Feuerwehrfahrzeug.

Die Beschilderung muss ebenfalls erneuert werden auch zur 
Mehrzweckhalle. Es muss eine amtliche gekennzeichnete 
Feuerwehrzufahrt nach StVO sein.

Beispiel:

10.  Wasserturmschule Parksituation: Aufgrund des hohen 
Verkehrsaufkommens nach Schulschluss wurde vorgeschlagen den 
Verkehr vom Parkplatz durch VZ 209-20 Vorgeschriebene Fahrtrichtung 
rechts vom Parkplatz runter zu leiten.

Aufgrund der gleichzeitig haltenden Busse und Fahrzeuge die auf den 
Parkplatz fahren wollen und warten macht dies Sinn. Ein entsprechender 
Antrag muss beim Straßenverkehrsamt gestellt werden.

11.Gartenstraße: Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens wurde eine 30 km/h 
Zone gewünscht. Es konnte für einen Antrag kein gerechtfertigter
Grund festgestellt werden.

TOP 3
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12. Piraten Open Air: Am Übergang vom Theater zum Parkplatz am Feld 
wurde ein Antrag auf einen Fußgängerüberweg mit Verkehrszeichen 
gestellt und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h.

Ein Fußgängerübergang ist nicht möglich, da bereits eine Verkehrsinsel 
das Überqueren der Straße vereinfacht. Für eine Geschwindigkeits-
begrenzung gibt es ebenfalls keinen gerechtfertigten Grund.

Es wurde vorgeschlagen das VZ 133 Fußgänger in beide Richtungen 
aufzustellen um den fließenden Verkehr zu sensibilisieren.

.
Des Weiteren wurde die nicht ausreichende Beleuchtung bemängelt. 
Bitte Klärung im Bauamt.

13.Rüting: Parkplatzsituation Eisdiele Horn, hier wurde ein Antrag auf VZ 314 
Parken in Verbindung mit einem Linkspfeil gestellt.

Der Antrag wurde aufgrund der Eigentumsverhältnisse abgelehnt. Frau 
Burmeister informiert den Antragsteller darüber.

14. Rüting/Am Mühlenteich: Aufgrund der Zweifel an der Traglast der Brücke 
wurde nach Absprache mit dem BM und Bauamt das Zeichen 250 
vorgeschlagen, da der Feldweg nirgendwo hinführt.

An der Schweriner Straße müsste dann das VZ 357 Sackgasse 
angebracht werden.

Die Umsetzung ist hier vorab zu klären.
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15. Abzweig Hamberge: Die Vorfahrtsregelung wurde überprüft, sowie die 
Notwendigkeit zur Aufstellung VZ 206 Stoppschild. Die Vorfahrtsregelung 
ist eindeutig, für ein Stoppschild wird kein Anlass gesehen.

16. Abzweig Barendorf: Die Vorfahrtsregelung wurde überprüft, sowie die 
Notwendigkeit zur Aufstellung VZ 206 Stoppschild. Die Vorfahrtsregelung 
ist eindeutig, für ein Stoppschild wird kein Anlass gesehen.

17. Hoikendorf: An der Bushaltestelle wurde beschlossen das VZ 136 
Achtung Kinder  in beide Richtungen aufzustellen, ein entsprechender 
Antrag muss gestellt werden.

18. Hoikendorf Kurve: Hier wurde ein Antrag auf „Berliner Kissen“ gestellt.
Dafür ist keine Anordnung des Landkreises Notwendig.
Weitere Bearbeitung erfolgt durch das Bauamt.

19. Hoikendorf Buswendesachleife: Die Schulbusse haben oft 
Schwierigkeiten, da die Wendeschleife zu matschig ist.

Klärung durch das Bauamt.

20. Abzweig Everstorf: Wurde festgestellt, dass aus Richtung der B105 
kommend, das Zeichen 306 fehlt.

Abzweig Hamberge: Wurde festgestellt, dass aus Richtung der B105 
kommend, das Zeichen 306 fehlt.
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ANLAGE 2

Protokoll                              Stadtbegehung 2019

07. Juni 2019        15:00 – 19:30 Uhr

Teilnehmer:
Bürgermeister Lars Prahler, Bauamtsleiter Holger Janke, Bauhof und 
Feuerwehr Steve Klemkow; OA Michael Begemann, Regina Hacker

Stadtvertreter: Deininger , zeitweise: Baetke, Krohn
Presse OZ M. Prochnow
Bürgerinnen und Bürger wurden durch Pressemitteilung informiert und 
eingeladen.

Abarbeitung:

1.                                     Südstadt / Gymnasium

Anwesenheit  15 Bürger, folgende Anliegen wurden vorgebracht und abgearbeitet:

o Sicht bei der Ausfahrt John-Brinkmann-Straße in die Rehnaer Straße ist durch 
Büsche und Hecken behindert. 

o Schulweg Bahnhofstraße zum Gymnasium – Kreisel - kein sicherer Übergang 
für Kinder, ist ein Zebrastreifen möglich? Die Borde erscheinen an beiden 

o Seiten zu hoch, kaum Absenkungen.

o Der Radweg ist im Bereich Rehnaer Str. Jahnstraße schlecht einzusehen, wie 
auch der Fußweg 

o Es wird eine Zunahme des Verkehrs und der Geschwindigkeit der KFZ in der 
Rehnaer Straße beobachtet. 

o Angemerkt wird, dass die Grundstücksausfahrten, die auf die Rehnaer Str. 
führen, nur mit großer Wachsamkeit  zu befahren sind.

o Baumwurzeln der Alleebäume der Rehnaer Straße drängen in das Mauerwerk 
einiger Keller. 

o

o Eine Bank vor dem Bahnübergang aus Richtung Stadt, wird vermisst, die alte 
Bank (auf privatem Grundstück wurde entfernt)

o Schweriner Landstraße, Karl-Marx-Straße Baumschnitt ist erforderlich, da die 
Lampen einwachsen, Sichtbehinderung.

o Bänke in der Lindenallee kleben und verschmutzen durch die  Lindenblüten. 
Reinigung (oder anderes Material der Bänke) gewünscht.

o Viele Verkehrsschilder sind verblasst und verschmutzt

o Die Tiefbauarbeiten im R.-Tarnow-Ring sind nicht zur Zufriedenheit der 
Anwohner abgeschlossen. Die Fahrbahn und die Schächte sind mangelhaft 
geschlossen worden. 

Grundstückseigentümer 
wurden zur Heckenpflege 
aufgefordert.
Büsche wurden 
zurückgeschnitten

Ein Zebrastreifen wurde von 
der Straßenverkehrsbehörde 
abgelehnt. Die Borde werden 
nicht weiter abgesenkt.

Ist geprüft und durch die 
Straßenführung nicht 
veränderbar.

Keine Handlungsmöglichkeit.

Sachverhalt hat das OA 
geprüft.

Mit den entsprechenden 
Anwohnern wurde gesprochen 
und der Schaden an den 
Wänden behoben.

Erledigt – Bauhof

Baumschnitt erledigt

Reinigung erledigt

Abarbeitung nach 
Verkehrsschau

Das Bauamt klärt das Problem 
mit den Stadtwerken und 
Hanse Gas.
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2. AWG Viertel / ehemaliger Konsum

Anwesenheit  5 Bürger

o Das schlecht gepflegte Gebäude (Konsum) befindet sich in Privatbesitz. Die 
Bürger empfinden das Objekt als störend – wünschen sich Abriss.

o Einbiegung in Maxim-Gorki-Straße schlecht als Einbahnstraße zu erkennen

o Grünfläche hinter AWO Wohnanlage wird nicht gemäht – liegt brach – 
Verpachtung prüfen

o Zufahrt zur Bahnhofstraße aus Trifft (Kreisel) wird als gefährlich empfunden
o Questiner Weg  - einseitiges Parken wird gewünscht

o Einfahrt/Fußweg zum Friedhof vom Questiner Weg hinter Neubauten – wird 
nicht frei gelassen – Parkverbot erstrebenswert

o Bushaltestellen werden zugeparkt – Verkehrsüberwacher sollen prüfen

Keine Handhabe der Stadt

OA nimmt Problem mit in -
Verkehrsschau

Eigentum Stadt-Bauhof pflegt

OA nimmt Problem mit in -
Verkehrsschau

Regelmäßige 
Verkehrsüberwachung 
eingeplant

3. Bahnhofsvorstadt / Zweckverbandsgebäude

 Anwesenheit 10 Bürger

o Die Fritz-Reuter-Straße ist in einem schlechten Zustand - Reparaturarbeiten 
gewünscht (Querrisse, Löcher)

o Die Einführung einer 30er Zone in der Karl-Marx-Straße und ein Fahrradweg 
werden gewünscht.

o Vorgeschlagen wird auch eine Aufhebung der Einbahnstraßen-Regelung im 
Quartier für die Einführung einer 30er Zone mit gleichrangigen Straßen

o Kohlsteig hinter Diamant-Wohnpark ist zugewachsen – Büsche zurück 
schneiden

o Spielplatz Bürgerwiese – der Sand ist zu reinigen

o Vorschlag: Grünschnitt sollte in bereitgestellte Container zentral angenommen 
werden. Abstimmung mit LK und GER

Abarbeitung evtl. noch  im 
Herbst 2019, Angebote 
werden eingeholt

OA nimmt Problem mit in -
Verkehrsschau

Anlieger wurden 
angeschrieben
Reinigung durch Bauhof im 
Frühjahr

Problematik liegt 
Stadtvertretung als SPD- 
Antrag vor und wird beraten

4. West II / DRK Kita

Anwesenheit 2 Bürger
o Es wird das Parken auf Grünstreifen moniert
o Das Wohngebiet wünscht eine Spielstraßenregelung. Empfohlen wird eine 

Prüfung der 30er Zone (Antrag über UA) 
o Die Pflasterung in der Belgstraße ist im Kreuzungsbereich abgesackt – 

Reparatur zugesagt

Verkehrsüberwachung

Aufnahme in Verkehrsschau

Erledigt Herbst 2019

5. Wohngebiet am Ploggensee

Anwesenheit 3 Bürger

o Antrag: obere Wismarsche Straße 30er Zone einrichten. 

o Viele Hauseingänge sind unsauber und ungepflegt. Kann man die Eigentümer 
anschreiben?

o Umfeld um das G-Haus ist ebenfalls ungepflegt.

o Baumwurzeln werden zur Stolpergefahr – Gehweg 105 ab Birken

Antrag in Verkehrsschau 
abgelehnt
Stadtordnung erlaubt das 
Anschreiben.

Eigentümer ist informiert
Nicht kurzfristig zu lösen-
Überplanung generell 
erforderlich.
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o Kaputte Gehwege im gesamten PSR, besonders für Rollatoren schwierig

o Weg oberhalb des Ploggensees/B105 sollte für Fußgänger bis Übergang 
Ampelanlage beleuchtet werden.

o Anzeigetafel in MZH fehlt. Kosten ermitteln, Finanzierung prüfen.

o Santowerstraße – Asphaltabsenkung auf der rechten Seite vom Ploggensee 
kommend – Straßenmitte – ist defekt.

Erweiterung Sanierungsgebiet 
wird geplant.

Wird geprüft.

In der Planung

Straße ist repariert.

 
6. Grüner Ring / Gaststätte Gödel

Anwesenheit zwei Bürger

o Grüner Ring – Parkplatzsituation mit parkenden Transportern schlecht. Ab 7,5t 
ist das Parken verboten.

o Zentrale Regulierung gewünscht oder Anwohnerparkausweise einführen.

o Schlaglöcher Grüner Ring 12 – 13

o Bäume im öffentlichen Raum sind jetzt auszuschneiden

Regelmäßige VKÜ

Anwohnerparken wird geprüft

Ist erledigt

Erledigt Herbst 2019 - Bauhof

7. Wohngebiet Am Wasserturm / AWO Seniorenheim

Anwesenheit zwei Bürger

o Die Überquerung der Wasserturmstraße ist durch Regenwasserabfluss 
schwierig

o Gartenstraße 30er Zone – Einrichtung ist zu prüfen
-Verkehrsberuhigung durch Smiley erwirken

o Sandstraße – Scheunendach eingestürzt, Absperrung? Der Bereich ist vermüllt 
(Privatgrundstück)

o Parken in der Mühlenstraße – Wunsch wie im unteren Bereich zwischen den 
Baumscheiben 

o Das Wegwerfen von Zigarettenkippen in den öffentlichen Bereich ist in 
Stadtordnung aufzunehmen und zu sanktionieren.

o Der Fußweg zur Kita Diakonie ist mit Poller zu versehen, um Kfz zu verhindern.

Störung erledigt

OA nimmt Problem mit in -
Verkehrsschau
OA, untere Bauaufsicht 
angezeigt

OA nimmt Problem mit in –
Verkehrsschau
Ist in Stadtordnung 
aufgenommen

Bauhof wird Poller setzen

8. Am Bleicherberg / Vielbecker See Parkplatz

Anwesend zwölf Bürger

o Vielbecker See: es wird bemängelt, dass rund um den See die Hecken falsch 
geschnitten werden, die Wanderwege sind teilweise nicht von toten Ästen 
geräumt.

o Der Bleicherberg sollte zum verkehrsberuhigten Bereich erklärt werden.
o Die Borde im Vielbecker Weg sind geprüft worden, sie sind nicht zu hoch, wie 

angenommen.
o Bleicherberg 2: Einfahrt schlechter Zustand – öffentlicher Weg – wurde 

ausgebessert. Vorschlag der Bürger: für Anlieger frei ist zu prüfen
o Einfahrt Gänsebrink – Hecke zu hoch Sichteinschränkung
o Bankette Bleicherberg pflegen

Erledigt
Die Fachlichkeit ist zu 
überprüfen.

OA

BA/OA erledigt

erledigt

TOP 3

24 von 136 in Zusammenstellung



SVS_09.12.2019 Seite 20

20 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 09.12.2019

Schriftliche Eingabe: Jürgen Schulte, Puschkinstraße 18

-Es wird angeregt, dass mehr Papierkörbe in der Bahnhofstraße / AWG 
installiert werden.
-der Anblick von weggeschmissenen Hundekotbeutel ist ärgerlich, aber 
schwierig zu ahnden

-Krankenwagen / Rettung kommt nicht durch Kleinen Vogelsang

-Mülltonnen werden nach Leerung nicht von der Straße genommen, bleiben 
auch bei Hitze vor den Häusern stehen  - ist nach Stadtordnung nicht mehr 
erlaubt

-Straßenzustand Wismarsche Straße ist für Bürger mit Gehhilfen ärgerlich, da 
keine gefahrlose Überquerung möglich ist.

-Ampelanlage für Fußgänger Sandstraße vom REWE zum Krankenhaus wird 
erneut gefordert.

Bauhof prüft

OA – Probefahrten der 
FFW abgeschlossen. 
Parkverbot in der 
Innenstadt ist in Prüfung

Abgelehnt vom LK

TOP 3

25 von 136 in Zusammenstellung



Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-192
öffentlich

05.11.2019
G. Matschke

Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Aufhebung der Satzung 
über die förmliche Festlegung der Erweiterung des 
Sanierungsgebietes "Westliche Altstadt"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

18.11.2019 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
21.11.2019 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
26.11.2019 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
09.12.2019 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die Aufhebung der Satzung der Stadt Grevesmühlen über die 
förmliche Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes "Westliche Altstadt" für den in 
der Anlage dargestellten Bereich mit Grundstücken, die in der Lübecker Straße, Karl-
Liebknecht-Platz und der Bahnhofstraße belegen sind, als Satzung. 

Der Satzungstext mit dem Lageplan (Anlage 1) und der Flurstücksliste (Anlage 2) sind als 
Anlagen beigefügt und Bestandteile  des Beschlusses / der Satzung.

Die Stadtvertretung beauftragt den Bürgermeister die Satzung nach Beschluss auszufertigen 
und ortsüblich bekannt zu machen. Weiterhin wird der Bürgermeister beauftragt, beim 
zuständigen Grundbuchamt die Löschung der Sanierungsvermerke in Abt. II der 
Grundbücher, der von dieser Aufhebungssatzung betroffenen Grundstücke, zu beantragen.

Sachverhalt:
Im Rahmen der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme i. S. v.  § 136 
Abs. 2 Satz 1 BauGB ist die Stadt Grevesmühlen gemäß § 154 BauGB verpflichtet, für die 
durch die Sanierungsmaßnahme bedingte (Boden)Werterhöhung der Grundstücke sog. 
Ausgleichsbeträge zu erheben. Diese sind nach Abschluss der Sanierung zu entrichten.
Betroffen hiervon sind sämtliche Eigentümer von Grundstücken, die im förmlich festgelegten 
Erweiterungsgebiet des Sanierungsgebietes "Westliche Altstadt" belegen sind.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern empfiehlt hierbei, vorrangig von der vorzeitigen und 
freiwilligen Ablösevereinbarung mit Eigentümern i. S. v. § 154 BauGB Gebrauch zu machen. 
Für die Kommune hat dies den Vorteil, dass bei Abschluss dieser Vereinbarungen auf 
Bescheidungen verzichtet werden kann und zudem kurzfristig dem kommunalen 
Sondervermögen "Altstadt" Investitionsmittel  zur Verfügung stehen. 

Der Aufhebungsbereich Erweiterung des Sanierungsgebietes „Westliche Altstadt“ umfasst 
ein Areal mit Grundstücken der Lübecker-Straße, Karl-Liebknecht-Platz und der 
Bahnhofstraße. Den Eigentümern des Aufhebungsbereiches wurden solche vorzeitigen und 
freiwilligen Ablösevereinbarungen angeboten und zum Teil auch angenommen. Mit Stand 
vom 05.11.2019 sind 37 freiwillige Vereinbarungen von 63 Grundstücken für diesen Bereich 
abgeschlossen worden.  Der Stadtsanierung flossen damit  49.116,69 € zu.
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Für den Aufhebungsbereich „Westliche Altstadt“ sind die städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen und die Sanierungsziele erreicht. Aus diesem Grund 
soll dieser Bereich aus dem förmlich festgelegten Erweiterungsgebiet des 
Sanierungsgebietes  "Westliche Altstadt" der Stadt Grevesmühlen entlassen werden.

Die Satzung über die förmliche Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes 
"Westliche Altstadt" ist  daher gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Satz 2 BauGB für 
den Bereich aufzuheben.

Nach § 162 Abs. 2 Satz 1, 2 BauGB ergeht der Beschluss der Gemeinde/Stadt 
Grevesmühlen, durch den die förmliche Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes 
ganz oder teilweise aufgehoben wird, als Satzung. Diese ist ortsüblich bekannt zu machen.

Gemäß § 162 Abs. 3 BauGB ersucht die Gemeinde (Stadt) das Grundbuchamt, die 
Sanierungsvermerke zu löschen. 

:

Finanzielle Auswirkungen:
Im Rahmen der Bescheiderstellung sind weitere Einzahlungen in das Sondervermögen 
"Altstadt" in Höhe von  ca. 20.243,80 € zu erwarten, die für die Stadtsanierung wieder 
eingesetzt werden

Anlagen:
- Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Aufhebung der Satzung über die förmliche
  Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes "Westliche Altstadt" mit Anlage 1
  (Lageplan) und Anlage 2 (Flurstücksliste)

:

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Aufhebung der Satzung
vom 20.02.2006 über die förmliche Festlegung der Erweiterung

des Sanierungsgebietes „Westliche Altstadt"

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg — Vorpommern in der
Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. 2011, S. 777) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setztes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. MV S. 467) und § 162 Abs. 2 BauGB in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634) hat die Stadtvertretung der
Stadt Grevesmühlen in ihrer Sitzung am ................... folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Festlegung des Aufhebungsgebietes

(1) Die Satzung der Stadt Grevesmühlen vom ............ über die förmliche Festlegung
der Erweiterung des Sanierungsgebietes „Westliche Altstadt" wird für das nachfol-
gend näher bezeichnete Gebiet (Größe ca. 2,7 ha) aufgehoben.

(2) Das Aufhebungsgebiet „Westliche Altstadt" umfasst alle Grundstücke und Grund-
stücksteile, die in der Anlage 2 aufgelistet sind und sich laut Lageplan gemäß Anlage
1 innerhalb des dargestellten Geltungsbereiches befinden. Der Geltungsbereich um-
fasst die durch eine schwarz gestrichelte Linie gekennzeichnete vom übrigen Stadt-
gebiet abgegrenzte Fläche. Der Lageplan im Maßstab 1:1500 auf der Grundlage der
Liegenschaftskarte des Kataster- und Vermessungsamtes des Landkreises Nord-
westmecklenburg vom 06.11.2019 ist als Anlage 1 beigefügt. Anlage 1 (Lageplan)
und Anlage 2 sind Bestandteile der Satzung.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung wird gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbind-
lich.

Grevesmühlen, den .............

Lars Prahler
Bürgermeister
der Stadt Grevesmühlen

- Siegel -
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Landkreis Nordwestmecklenburg
- Die Landrätin -
Kataster- und Vermessungsamt

• Rostocker Str. 76
23970 Wismar

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster
Liegenschaftskarte MV 1:1500

Erstellt am 06.11.2019

Gemarkung: Grevesmühlen (13 0171)
Flur: 5

0 10 20 30 Meter
unnuni I

Maßstab 1:1500

•
MflAhnifc.ri/ , vvGlI.G1 L1119 UGJ s.-7C2111G11.1119J9GUICI.VJ

) 224 • \
X "Westliche Altstadt"

Gemeinde: Grevesmühlen, Stadt (13 0 74 026)
Landkreis Nordwestmecklenburg
Karl-Liebknecht-PlatzLage:

72
175 2

•

\

3 Grevesmühlen

Anlaqe 1
„ MO Laaenlan (Geltunasbereichl

:78 Satzunq der Stadt Grevesmühlen
\ uber die Aufhebung der Satzunguso

über die förmliche Festlegung der, 183 - - - - - L . :

33 248800

Vermessungs- und Geoinformationsbehörden Mecklenburg-Vorpommern
Vervielfältigung, Weiterverarbeitung, Umwandlung, Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung bedarf der Zustimmung
der zuständigen Vermessungs- und Geoinformationsbehörde. Davon ausgenommen sind Verwendungen zu
innerdienstlichen Zwecken oder zum eigenen, nicht gewerblichen Gebrauch (§ 34 Abs. 1 GeoVermG M-V).
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An lage 2 zur Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Aufhebung der Satzung
über die förmliche Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes
"Westliche Altstadr (Flurstücksliste)

Straße Hausnummer Flur Flurstück Größe Grundbuchblatt
Karl-Liebknecht-Platz 1 5 44 166 20679
Karl-Liebknecht-Platz 2 5 45 186 17129
Karl-Liebknecht-Platz 3 5 46 329 19220
Karl-Liebknecht-Platz 4 5 47 387 15814
Karl-Liebknecht-Platz 5 5 49 329 15813
Karl-Liebknecht-Platz 6 5 50 349 15435
Karl-Liebknecht-Platz 7 5 51 812 16427
Karl-Liebknecht-Platz 8 5 52 246 17716
Karl-Liebknecht-Platz 9 5 53 236 18089
Bahnhofstraße 1 5 54 399 16234
Bahnhofstraße 3 5 55 555 15714
Bahnhofstraße 5 5 58 177 16129
Bahnhofstraße 7 5 59 122 15471
Bahnhofstraße 9 5 60 117 18660
Bahnhofstraße 13 5 61 338 15402
Bahnhofstraße 11 5 62 133 15684
Bahnhofstraße 13 a 5 64 285 15255
Bahnhofstraße 15 5 65/1 497 17459
Bahnhofstraße 15 a 5 66 186 15007
Bahnhofstraße 15 b 5 67 203 20637
Bahnhofstraße 34 5 68 173 17053
Bahnhofstraße 36 5 177 264 16815
Bahnhofstraße 32 5 69 162 17123
Bahnhofstraße 30 5 70 134 15436
Bahnhofstraße 28 5 71 211 17478
Bahnhofstraße 24/26 5 72/3 263 17998
Bahnhofstraße 22 5 73 181 19480
Bahnhofstraße 20 5 74 161 18225
Bahnhofstraße 18 5 75 98 18760
Bahnhofstraße 16 5 76 151 15990
Karl-Liebknecht-Platz 5 77/2 736 15195
Karl-Liebknecht-Platz 5 77/3 1193 16365
Bahnhofstraße 14 5 78 252 17414
Bahnhofstraße 12 5 79 104 20678
Bahnhofstraße 10 5 80 110 15791
Bahnhofstraße 8 5 81 103 16734
Bahnhofstraße 6 5 82 105 20676
Bahnhofstraße 4 5 84/1 704 16484
Bahnhofstraße 4 5 84/4 2356 16484
Bahnhofstraße 4 5 84/3 135 16484
Bahnhofstraße 4 5 85/1 171 16484
Bahnhofstraße 2 5 86 267 16484
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Bahnhofstraße 16a 5 175/3 341 19546
16a 5 72/2 48 19546

Hinter der Bahnhofstraße 5 175/2 48 16820
Hinter der Bahnhofstraße 5 176 208 16365
Lübecker Straße 10 6 106/1 499 20677
Lübecker Straße 9 6 107/1 525 17825
Lübecker Straße 8 6 108/7 tlw. 16241 -
Lübecker Straße 7 6 109/1 556 16740
Lübecker Straße 6 6 110/1 703 20841
Lübecker Straße 5 6 111/1 458 18018
Lübecker Straße 4 6 112/1 111 16587
Lübecker Straße 3 6 113/1 98 18952
Lübecker Straße 2 6 114/1 100 15372
Lübecker Straße 1 6 115/2 611 15853

Lübecker Straße - 6
1332/2

tlw. 19284
Bahnhofstraße - 6 1140/1 300 19284
Bahnhofstraße - 6 1333/1 65 19284
Bahnhofstraße - 5 277 tlw. 16365
Karl-Liebknecht-Platz - 5 77/1 1197 16365
Zuwegung
Bahnhofsstraße - 5 189 tlw. 16365
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-195
öffentlich

06.11.2019
G. Matschke

Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der 
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
"Altstadt"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

18.11.2019 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
21.11.2019 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
26.11.2019 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
09.12.2019 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
1. Die Stadtvertretung beschließt die Teilaufhebung der Satzung der Stadt Grevesmühlen 
über die förmliche Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes "Altstadt" für die in 
den Lageplänen der Anlagen 1 bis 3 dargestellten Teilbereiche VII, VIII und IX und den in der 
Anlage 4 aufgelisteten Grundstücken, die in den Teilbereichen belegen sind, als Satzung. 
Die einzelnen Teilbereiche werden wie folgt begrenzt:

Teilbereich VII
- nördlich durch die Straße „Große Voßstraße“
- südlich durch die Straße „Rathausplatz“ 
- östlich durch die Straße „Schäfergang“ sowie zusätzlich der Bereich 
  der Grundstücke Schäfergang 1, 2, 3, 3a, 3b und 3c
- westlich durch die Straße „Behrensgang“ 
Teilbereich VIII
- nördlich durch die Straße „Große Seestraße“
- südlich durch die Straße „Kuhhirtengang“ 
- östlich durch die Straßen „Am Markt“ und „Hinterstraße“
- westlich durch die Straße „Bannowgang“ und „Am Graben“ 
sowie die zusätzlichen Bereiche der Grundstücke August-Bebel-Straße 34, 52 und 54
Teilbereich IX
- nördlich durch die Straßen „Am Lustgarten“ und „Wismarsche Straße“ (tlw.) und den
  Grundstücken Wismarsche Straße 48, 50, 52, 54, 56 und 58
- südlich durch die Straße „Rosa-Luxemburg-Straße“
- östlich durch die Straße „Am Lustgarten“ und die Grundstücke Am Lustgarten 1 und 3 
- westlich durch die Straßen „Am Sparkassenplatz“, “Kinogang“ und „Meyersgang“ (tlw.)
sowie die zusätzlichen Bereiche der Grundstücke Kinogang 1, Meyersgang 1 und 2,
Große Alleestraße 6 und Wismarsche Straße 18

Der Satzungstext mit den Lageplänen (Anlagen 1 bis 3) und der Flurstücksliste (Anlage 4) 
sind als Anlagen beigefügt und Bestandteile  des Beschlusses / der Satzung.

2. Die Stadtvertretung beauftragt den Bürgermeister die Satzung nach Beschluss 
auszufertigen und ortsüblich bekannt zu machen. Weiterhin wird der Bürgermeister 
beauftragt, beim zuständigen Grundbuchamt die Löschung der Sanierungsvermerke in Abt. II 
der Grundbücher, der von dieser Aufhebungssatzung betroffenen Grundstücke, zu 
beantragen.

:
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Sachverhalt:
Im Rahmen der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme i. S. v.  § 136 
Abs. 2 Satz 1 BauGB ist die Stadt Grevesmühlen gemäß § 154 BauGB verpflichtet, für die 
durch die Sanierungsmaßnahme bedingte (Boden)Werterhöhung der Grundstücke sog. 
Ausgleichsbeträge zu erheben. Diese sind nach Abschluss der Sanierung zu entrichten.
Betroffen hiervon sind sämtliche Eigentümer von Grundstücken, die im förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet "Altstadt" belegen sind.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern empfiehlt hierbei, vorrangig von der vorzeitigen und 
freiwilligen Ablösevereinbarung mit Eigentümern i. S. v. § 154 BauGB Gebrauch zu machen. 
Für die Kommune hat dies den Vorteil, dass bei Abschluss dieser Vereinbarungen auf 
Bescheidungen verzichtet werden kann und zudem kurzfristig dem kommunalen 
Sondervermögen "Altstadt" Investitionsmittel  zur Verfügung stehen. 

Der Aufhebungsbereich des Sanierungsgebietes „Altstadt“ umfasst ein Areal mit 
Grundstücken in den Teilbereichen VII, VIII und IX. Den Eigentümern der Teilbereiche des 
Aufhebungsbereiches wurden solche vorzeitigen und freiwilligen Ablösevereinbarungen 
angeboten und zum Teil auch angenommen. Mit Stand vom 05.11.2019 sind 15 freiwillige 
Vereinbarungen für diesen zu entlassenden Gesamtbereich abgeschlossen worden.  Der 
Stadtsanierung flossen damit 19.661,73 € zu. 
 
Für den Aufhebungsbereich „Altstadt“ der Teilbereiche VII, VIII und IX sind die 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen und die Sanierungsziele erreicht. 
Aus diesem Grund sollen die Teilbereiche VII, VIII und IX aus dem förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet  "Altstadt" der Stadt Grevesmühlen entlassen werden.

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt" ist  daher 
gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Satz 2 BauGB für diesen Bereich aufzuheben.

Nach § 162 Abs. 2 Satz 1, 2 BauGB ergeht der Beschluss der Gemeinde/Stadt 
Grevesmühlen, durch den die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes ganz oder 
teilweise aufgehoben wird, als Satzung. Diese ist ortsüblich bekannt zu machen.

Gemäß § 162 Abs. 3 BauGB ersucht die Gemeinde (Stadt) das Grundbuchamt, die 
Sanierungsvermerke zu löschen. 

Finanzielle Auswirkungen:
Im Rahmen der Bescheiderstellung sind weitere Einzahlungen in das Sondervermögen 
"Altstadt" in Höhe von insgesamt ca.190.800,00 € zu erwarten, die für die Stadtsanierung 
wieder eingesetzt werden.

:
Anlagen:
- Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung über die förmliche
  Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt" mit Lageplänen   (Anlagen 1 bis 3) 
  und Flurstücksliste (Anlage 4)

:

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung über die
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt"

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg — Vorpommern in der
Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. 2011, S. 777) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setztes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. MV S. 467) und § 162 Abs. 2 BauGB in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634) hat die Stadtvertretung der
Stadt Grevesmühlen in ihrer Sitzung am ................... folgende Satzung beschlossen:

§1

Festlegung des Teilaufhebungsgebietes

(1) Die Satzung der Stadt Grevesmühlen vom 28.06.1994 über die förmliche Festlegung
des Sanierungsgebietes „Altstadt" wird für das nachfolgend näher bezeichnete Teil-
gebiet (Größe ca. 5,06 ha) aufgehoben.

(2) Das Teilaufhebungsgebiet für die Teilbereiche VII, VIII und IX umfasst alle Grundstü-
cke und Grundstücksteile, die in der Anlage 4 aufgelistet sind und sich laut Lageplä-
ne gemäß Anlagen 1 bis 3 innerhalb der dargestellten Geltungsbereiche befinden.
Die einzelnen Geltungsbereiche sind durch eine schwarz gestrichelte Linie gekenn-
zeichnet und als jeweilige Fläche vom übrigen Stadtgebiet abgegrenzt.
Die Lagepläne im Maßstab 1:1500 auf der Grundlage der Liegenschaftskarte des Ka-
taster- und Vermessungsamtes des Landkreises Nordwestmecklenburg vom
06.11.2019 sind als Anlagen 1 bis 3 beigefügt. Die Anlagen 1 bis 3 (Lagepläne) und
die Anlage 4 (Flurstücksliste) sind Bestandteile der Satzung.

§ 2

lnkrafttreten

Diese Satzung wird gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbind-
lich.

Grevesmühlen, den .............

Lars Prahler
Bürgermeister
der Stadt Grevesmühlen

- Siegel -
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Anlage 2 zur Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt"
(Flurstücksliste)

Straße Hausnummer Flur Flurstück Größe Grundbuchblatt
Am Lustgarten 9 6 531/2 229 16034

10 6 532/8 188 17235
11 6 533 218 17234
12 6 534 218 16671
13 6 535 78 17567
14 6 536/1 764 F001375

20918
20914
20916
20915
20919
20917

15 6 537/1 328 17660
16 6 538 218 16791
17 6 539 218 17050
18 6 540 218 17628
19 6 541 218 15882
20 6 542 218 17528
21 6 543/2 447 18155
21 6 544/1 44 18155
21 6 543/1 44 16633
1 22 402/4 41 16140

22 402/5 28 16140
22 522/7 8 16140
22 522/9 15 16140
22 402/6 2885 16140
22 402/2 200 16140

3 22 458/2 664 15089
- 6 525/1 33 17574
- 6 525/2 186 17574
- 6 526 219 17728
- 22 617/2 62 20014
- 22 617/1 143 18630
- 6 522/3 391 18630
- 6 522/6 5386 18630
- 6 522/10 1115 18630
- 6 522/8 2 18630

Wismarsche Straße 45 6 556/1 152 20091
45 6 556/2 364 20091
45 6 555/1 40 15590
45 6 555/2 637 15590
45 6 554/7 119 20370
45 6 554/6 9 20370
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45 6 523/2 63 15595
45 6 523/3 5 15595
45 6 524/3 39 15594
45 6 524/2 24 15594
45 6 528 75 17088
45 6 527/1 58 17089
45 6 529/1 101 17090
45 6 530 259 17087
45 6 553/6 610 17091
45 6 553/5 202 17091
45 6 554/2 52 20370
45 6 531/1 98 15593
45 6 532/5 40 15593
45 6 554/4 13 15593
45 6 553/8 118 17091
45 6 553/7 31 17091
48 22 616/1 102 17671
50 22 615/1 163 17659
52 22 614 205 15067
54 22 613 205 15067
56 22 612 205 17054
58 22 611 205 17439

Rosa-Luxenburg-
Straße 5 6 544/2 1314 16633

- 6 545/2 230 17506
- 6 545/1 841 18676
- 6 547 375 16878

Am Sparkassenplatz - 6 553/4 259 15606
- 6 554/5 107 16506
- 6 532/6 125 16506
- 6 532/3 20 17662
- 6 532/7 53 40009
- 6 552 564 15592
- 6 536/2 311 17706
- 6 551/2 564 15592
- 6 551/1 37 18810
- 6 550/1 10 18810
- 6 550/4 260 16791
- 6 548 467 15591
- 6 549 495 15001
- 6 550/3 160 18956
- 6 557 706 16506

Kinogang 1 6 116 807 15194
1 6 120/5 15 15194
1 6 120/6 43 15194

Meyersgang 1 6 99/2 68 17721
Meyersgang 2 6 98/2 54 17165
Meyersgang - 6 166 571 18688
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Große Alleestraße 6 6 371/1 116 16874
Wismarsche Straße 18 6 331/3 617 15322
Schäfergang 1 6 303/3 84 20152

6 303/18 37 20152
2 6 305/9 90 20151

6 303/17 44 20151
3 6 305/8 96 20150

6 303/16 40 20150
3a 6 305/7 102 20149

6 303/15 34 20149
3b 6 305/6 110 20148

6 303/14 26 20148
3c 6 305/5 116 20147

6 303/13 11 20147
Große Voßstraße 26-30 6 275/3 1594 19199
Rathausplatz 1 6 275/4 4296 16990

6 275/1 48 16405
6 276/1 127 16873
6 277/1 160 18401

Großer Vogelsang 6 306 tlw. 19278
Große Seestraße 2 6 825/1 111 16317

4 6 824/1 150 17256
6 6 823/1 360 16580
8 6 822/2 114 15596

8a 6 822/1 311 18087
10 6 821/1 573 17253
12 6 820/1 844 15871
14 6 819/2 518 20626
16 6 818/2 729 15251

6 818/1 3 15251
18 6 817/1 214 17346
20 6 816/2 664 15523
22 6 816/1 12 15062

6 814/3 275 15062
6 814/4 433 15062

24 6 815/1 367 16074
Am Graben 1 6 813/1 83 15824

2 6 812/1 81 17322
3 6 811/1 126 17302
4 6 810/1 121 15108
5 6 809/1 135 16496
6 6 808/1 152 17314
7 6 807/1 125 15317
8 6 806/1 292 17294
9 6 805/1 224 15525

Kuhhirtengang 9 6 800/1 74 16530
11 6 801/3 239 17343
13 6 802/4 151 17494
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15 6 803/1 110 17093
6 802/3 13 17093

17 6 804/1 204 17228
Hinterstraße 1 6 784/1 169 15618

3 6 785/3 128 16534
5 6 785/4 417 16094

13 6 789/1 675 15547
15 6 790/1 491 15570
17 6 791/1 465 17297
21 6 792/1 2271 15465
- 6 795/1 163 17608
- 6 819/3 348 17562

Am Markt 1 6 779/1 305 1379
40005
40004
40006

2 6 780/1 116 15751
3 6 781 114 15934

Aug ust-Bebel-Straße 34 6 729/1 109 15182
52 6 739/1 764 16042
54 6 740/1 881 16042
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Landkreis Nordwestmecklenburg
- Die Landrätin -
Kataster- und Vermessungsamt

) Rostocker Str. 76
23970 Wismar

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster
Liegenschaftskarte 1VIV 1:1500

Erstellt am 06.11.2019

Gemarkung: Grevesmühlen (13 0171)
Flur: 6

Gemeinde: Grevesmühlen, Stadt (13 0 74 026)
Landkreis Nordwestmecklenburg
Rathausplatz 1; SchäfergangLage:

1±21 Teilbereich VII

4? -P-e 7

ine Voßstraße

1726
7 -3-

1726

71
171117r-7i

7

Badstüber Bruch B 105

IT 217

1'24 e

309 1

IryTiv7.

Anlaqe 1
Lageplan (Geltungsbereich)

Satzung der Stadt Grevesmühlen
über die Teilaufhebung der Satzung
über die förmliche Festlegung
des Sanierungsgebietes
"Altstadt" — Teilbereich VII
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Maßstab 1:1500

Verrnessungs- und Geoinformationsbehörden Mecklenburg-Vorpommem
Vervielfaltigung, Weiterverarbeitung, umwandlung, Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung bedarf der Zustimmung
der zuständigen Vermessungs- und Geoinformationsbehörde. Davon ausgenommen sind Verwendungen zu
innerdienstlichen Zwecken oder zurn eigenen, nicht gewerblichen Gebrauch (§ 34 Abs. 1 GeoVermG M-V).
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Anlaqe 2
Lageplan (Geltungsbereich)

Satzung der Stadt Grevesmühlen
über die Teilaufhebung der Satzung
über die förmliche Festlegung
des Sanierungsgebietes
"Altstadt" — Teilbereich VIII
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Landkreis Nordwestmecklenburg
- Die Landrätin -

yetsi Kataster- und Vermessungsamt
111! 11 I I

\\,.-deejt Rostocker Str. 76
23970 Wismar

Gemarkung: Grevesmühlen (13 0171)
Flur: 6

Gemeinde:

Lage:

Grevesmühlen, Stadt (13 0 74 026)
Landkreis Nordwestmecklenburg
Am Lustgarten

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster
Liegenschaftskarte MV 1:1500

Erstellt am 06.11.2019
348

, ‚

C '

462
A44 •

Anlage 3
Lageplan (Geltungsbereich)

Satzung der Stadt Grevesmühlen
über die Teilaufhebung der Satzung
über die förmliche Festlegung
des Sanierungsgebietes
"Altstadt" — Teilbereich IX

0 10 20 30 40 Meter
I I

Maßstab 1:1500

Vermessungs- und Geoinformationsbehörden Mecklenburg-Vorpommern
Vervielfältigung, Weiterverarbeitung, Umwandlung, Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung bedarf der Zustimmung
der zuständigen Vermessungs- und Geoinformationsbehörde. Devon ausgenommen sind Verwendungen zu
innerdienstlichen Zwecken oder zum eigenen, nicht gewerblichen Gebrauch (§ 34 Abs. 1 GeoVermG M-V).
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-197
öffentlich

06.11.2019
G. Matschke

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.2 "Wohngebiet Mühlenblick-
Erweiterung" östlich des Rosenweges der Stadt Grevesmühlen
hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf 
(Abwägungsbeschluss)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

21.11.2019 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
26.11.2019 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
09.12.2019 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

1. Die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der frühzeitigen 
Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange eingegangenen 
Stellungnahmen hat die Stadt Grevesmühlen unter Beachtung des Abwägungsgebotes 
geprüft. 
Im Rahmen der Abwägung ergeben sich:

- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 macht sich die 
Stadt Grevesmühlen zu Eigen und ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. 
Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen.

Sachverhalt:

Die Stadt Grevesmühlen führt das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes im Verfahren 
nach § 13b BauGB durch. Die Öffentlichkeit konnte sich demnach gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 
BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung in der Zeit vom 13.06.2019 bis einschließlich 28.06.2019 im Bauamt der 
Stadtverwaltung Grevesmühlen unterrichten und sich während dieser Frist schriftlich oder 
zur Niederschrift zu der Planung äußern. Die Öffentlichkeit hat Stellungnahmen abgegeben.
Die berührten Behörden und betroffenen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben 
vom 12.06.2019 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Die Behörden und Träger 
öffentlicher Belange haben Stellungnahmen abgegeben.

Im Ergebnis ergeben sich:
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende,
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

Die Erkenntnisse aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren fließen überwiegend in die 
Erarbeitung der Entwurfsunterlagen ein.
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Vorlage VO/12SV/2019-197 Seite: 2/2

Finanzielle Auswirkungen:
Sämtliche anfallenden Kosten werden von der Grevesmühlener Kommunalen Bau GmbH 
übernommen.

Anlagen:
-Tabellarische Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf mit
  Abwägungsvorschlägen
-Vorentwurfsunterlagen B-Plan Nr. 34.2 (Beteiligungsexemplar)

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 1 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 2 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Auflistung der Beurteilungsgrundlagen wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Information zu den beteiligten Fachdiensten und dem Abfallwirtschaftsbetrieb wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 3 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 3. 

Die Stellungnahmen der Fachdienste werden nachfolgend behandelt. 

 

 

- 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 4 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

A 

Zu 1. 

Siehe nachfolgende Behandlung. 

 

Zu 2. 

Zur Plausibilität und zur Übersichtlichkeit wurden die Festsetzungen zur Dachform und 

Dachneigung auch in der Nutzungsschablone berücksichtigt. Die örtlichen 

Bauvorschriften entsprechen den Inhalten der Nutzungsschablone. Die Höhenregelungen 

bleiben bestehen. Entsprechende Regelungen finden sich im Teil-B Text. Widersprüche 

sind nicht erkennbar. Die Abstimmung mit dem Landkreis wurde geführt. 

 

Zu 3. 

Diese Auffassung wird geteilt. Satz 3 wird gestrichen.  

 

Zu 4. 

Zusätzlich zu dieser Festsetzung unter 10.3 ist darzulegen, dass Einfriedungen geregelt 

sind. Für Einfriedungen wird festgesetzt, dass sie nur als Hecke aus heimischen 

standortgerechten Laubgehölzen auch in Verbindung mit Drahtzäunen und 

Stabgitterzäunen zulässig sind. Insofern wird unter Einfriedungen geregelt, dass nur 

Hecken zulässig sind. Die Kombination mit anderen Elementen ist dabei in Vereinbarkeit 

zu bringen. Die oberste Priorität ist bei der Verwendung von ausschließlich Hecken zu 

sehen. In Bezug auf die Pflanzvorgaben werden diese als abschließend festgesetzt. 

 

Zu 5. 

Bei den unter 1.10 genannten Sätzen handelt es sich um 2 Sätze. Nach Abstimmung mit 

dem Landkreis war die Festsetzung Nr. 1.9 gemeint. Es handelt sich ausschließlich um 

gestalterische Regelungen die mit den Entwurfsunterlagen überprüft und näher begründet 

werden.  

 

Zu 6. 

Die Begründung wird entsprechend der Abwägungsentscheidung ergänzt. 

 

 

 

- 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarstellung 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 5 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

B 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die entgegenstehenden Belange werden ergebnisoffen in die Abwägung der Stadt 

Grevesmühlen eingestellt. 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Bestandsdokumentation wird ergänzt. Nach Abgleich der Kartengrundlage und 

Überprüfung in der Örtlichkeit ergeben sich keine nach § 18 NatSchAG M-V zu 

berücksichtigenden Einzelbäume innerhalb der Baugebiete. Der zum Erhalt festgesetzte 

Einzelbaum innerhalb des festgesetzten Gewässerrandstreifens des Gewässers II. Ordnung 

wird als nach § 18 NatSchAG M-V geschützter Baum gekennzeichnet. Weitere 

Anforderungen ergeben sich daraus nicht. 

 

 

 

Zu 3. 

Gesonderte Antragsverfahren sind nicht erforderlich. Für den Ausbau des Gewässers II. 

Ordnung wurde die Plangenehmigung am 30.11.2018 durch die untere Wasserbehörde 

erteilt. 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Ausführungen zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen. Es wird ein 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag gefertigt und die Ergebnisse werden in den 

Entwurfsunterlagen berücksichtigt. Die Artenaufnahme ist bereits erfolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 6 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

In dem Plangebiet befinden sich keine nach § 20 NatSchAG M-V geschützten Biotope, 

auch nicht in der unmittelbar angrenzenden Umgebung. Deshalb sind hier keine weiteren 

Anforderungen zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 7 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6. 

Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen und sind entsprechend zu 

beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Zu 1. 

Die entgegenstehenden Belange werden ergebnisoffen in die Abwägung der Stadt 

Grevesmühlen eingestellt. 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und beschreiben die 

Gesamtentwicklung des Standortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

TOP 9

50 von 136 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 8 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die dargestellten Konflikte wurden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens beachtet. 

Entsprechende Gutachten liegen vor und dienen dem Nachweis der Verträglichkeit der 

Nutzungen nebeneinander.  

 

 

Zu 4. 

Es wurde festgestellt, dass die untere Immissionsschutzbehörde bei ihrer Beurteilung des 

Bebauungsplanes Nr. 34.2 zunächst ein Gutachten zugrunde gelegt hat, dass für diesen 

Stand des Verfahrens nicht mehr zu verwenden ist. Eine Bewertung des Gutachtens vom 

TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG vom 05.08.2013 erfolgt nicht mehr. Das 

Gutachten wurde durch ein Gutachten des Schallgutachters Dipl.-Ing. Volker Ziegler, IBS 

vom 06.06.2018 und durch eine ergänzende Bewertung vom 29.11.2018 ersetzt. Zur 

Klärung des Sachverhalts wurde eine Abstimmung mit der unteren 

Immissionsschutzbehörde geführt. Die untere Immissionsschutzbehörde hat eine 

überarbeitete Stellungnahme im Planverfahren abgegeben. Siehe hierzu die 

Stellungnahme und Bewertung unter II.1a, untere Immissionsschutzbehörde des 

Landkreises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Klarstellung. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 9 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Stadt Grevesmühlen hat das Gutachten von 2013 für die Planungsabsicht zugrunde 

gelegt. Die Stadt Grevesmühlen geht von einer Verträglichkeit der Nutzungen aus. 

 

 

 

 

 

Zu 6. 

Unter Berücksichtigung des Stellungnahmeverfahrens und des zu berücksichtigenden 

Gutachtens zum Schallschutz geht die Stadt Grevesmühlen davon aus, dass die Belange 

hinreichend bewertet wurden. Auf ein neuerliches Geruchsgutachten kann unter 

Berücksichtigung des unveränderten Bestandes aus Sicht der Stadt Grevesmühlen 

verzichtet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 10 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

D 

 

Zu 1. 

Die entgegenstehenden Belange werden ergebnisoffen in die Abwägung der Stadt 

Grevesmühlen eingestellt. 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es wurde ein Gutachten erstellt. Die 

Erkenntnisse des Gutachtens werden bei der Bearbeitung der Entwurfsunterlagen 

berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

Zu 1. 

Die entgegenstehenden Belange werden ergebnisoffen in die Abwägung der Stadt 

Grevesmühlen eingestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 11 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 2. 

Entsprechende Gutachten wurden erstellt. Grundlage war zunächst die Historische 

Erkundung der Fläche in deren Ergebnis Handlungsempfehlungen für ein Orientierende 

Untersuchung getroffen wurden. Eine allgemeine Baugrunderkundung wurde zusätzlich 

für die Erschließungsarbeiten erstellt. Im Ergebnis der Gutachten wird davon 

ausgegangen, dass die Vereinbarkeit mit der beabsichtigten Wohnnutzung hergestellt 

werden kann. Die Gutachten werden im Beteiligungsverfahren zum Entwurf verwendet 

und genutzt. Eine Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde vor Erarbeitung der 

Entwurfsunterlagen wird die Stadt Grevesmühlen vornehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Eine Festsetzung zum Ausschluss von Schottergärten wird getroffen. 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Auskunft zum Altlastenkataster wird in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

Zu 5. 

Dieser Hinweis ist bereits beachtet. 

 

 

 

 

Zu 6. 

Dieser Hinweis ist bereits beachtet. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 7. 

Die Arbeitsgrundlagen werden entsprechend zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

Zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen zum Brandschutz werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Sicherung der Löschwasserversorgung für den Grundschutz und die Entnahmestellen 

für eine Entnahme von 48 m³ je Stunde über 2 Stunden wird mit den Entwurfsunterlagen 

im Verfahren dargestellt. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Planinhalte werden 

davon nicht berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

G 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Anforderungen an die Straßenverkehrsflächen wurden mit dem beauftragten technischen 

Planer abgestimmt. Insofern wird Vereinbarkeit mit den Anforderungen der 

Straßenaufsichtsbehörde gesehen. 

 

Zu 2. 

Die Hinweise sind zu beachten. 

 

Zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Straßenbaulastträgers keine Einwände 

bestehen, da Anlagen nicht berührt sind. 

 

 

 

H 

Zu 1. 

Die Stadt Grevesmühlen stellt hierzu klar, dass das Gutachten des TÜV NORD Umweltschutz 

GmbH & Co. KG vom 05.08.2013 durch ein Gutachten des Schallgutachters Dipl.-Ing. Volker 

Ziegler, IBS vom 06.06.2018 und durch eine ergänzende Bewertung vom 29.11.2018 ersetzt 

wurde. Die heutigen Rahmenbedingungen wurden beachtet und gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse können gewährleistet werden. 

 

I 

Zu 1. 

Für die Abfallentsorgung sind geeignete Behälter auf den Grundstücken unterzubringen. Am 

Entsorgungstag sind die Abfallbehälter für die geordnete Entsorgung an der öffentlichen Straße 

bereitzustellen. Dies gilt auch für die über die Stichstraße erschlossenen Grundstücke. 

Entsprechende Abstellflächen werden im Bereich der Stichstraße in Anbindung an die 

Erschließungsstraße vorgesehen und sind im Rahmen der technischen Planung auszuformen und 

zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Hinweise sind im Rahmen der nachgelagerten technischen Planung zu beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

Zu 1. 

Die der Anlage beigefügte Stellungnahme wird behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder Bedenken bestehen. Es 

befinden sich keine Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes im 

Geltungsbereich. 

 

 

Zu 3. 

Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist zum Abschluss 

des Planverfahren durch einen öffentlich bestellten Vermesser zu bestätigen. 

 

Zu 4. 

Die Kontaktinformation wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die entgegenstehenden Belange werden ergebnisoffen in die Abwägung der Stadt 

Grevesmühlen eingestellt. 

 

 

Zu 2. 

Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

In der zugrunde gelegten schalltechnischen Untersuchung vom 06.06.2018 wurde 

ausgeführt, dass mit den Schallschutzmaßnahmen an den Kühlgebläsen (Begrenzung der 

Schallleistung auf Lw = 85 dB(A) pro Aggregat) und der zusätzlichen Verlagerung der 

Waage an die Nordseite der Lagerhalle für Weizen und die entsprechenden Regelungen 

der An- und Abfahrten der Schlepper  gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse 

gewährleistet werden können. Diese Aussage findet sich auch in der Begründung. Die 

Einhausung der Kühlgebläse wurde bereits realisiert. Als Alternative und zur 

Verbesserung des Landschaftsbildes sowie der Abgrenzung des Wohnstandortes zu den 

landwirtschaftlich genutzten Flächen wurde die Errichtung eines Lärmschutzwalls und die 

Auswirkungen auf das Plangebiet gutachterlich in der Ergänzung der schalltechnischen 

Untersuchung vom 29.11.2018 dargestellt. Es wurde klar ausgeführt, dass bei Umsetzung 

der vorgenannten Variante, die Höhe des Lärmschutzwalls unerheblich ist. Sofern die 

Verlagerung der Waage an die Nordseite der Lagerhalle für Weizen und die 

entsprechenden Regelungen der An- und Abfahrten der Schlepper nicht erfolgen, ist die 

Herstellung des Lärmschutzwalls in einer Höhe von 5,00 m zwingend vorzusehen und 

Regelungen für das nordöstlichste Grundstück wären zusätzlich zu treffen. Dies wird mit 

den Entwurfsunterlagen ausführlich dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarstellung. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Ergebnisse des Gutachtens werden zur Kenntnis genommen und haben im Rahmen 

des Planverfahrens weiterhin Bestand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Sachdarstellung zu den vorgelegten Unterlagen und Planungszielen wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 3. 

Die Ausführungen der raumordnerischen Bewertung werden in die Begründung 

aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Das Bewertungsergebnis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 5. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Beurteilungsgrundlagen ändern 

sich nicht. Unabhängig davon wird eine erneute Beteiligung in der Entwurfsphase 

erfolgen. Somit wird den Anforderungen Rechnung getragen. 

 

 

Zur berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 0. 

Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 

 

Zu 1.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Flächen der Landwirtschaft in Anspruch 

genommen werden. Unter Berücksichtigung der Anwendung des Verfahrens nach § 13b 

BauGB ist davon auszugehen, dass Kompensationsbedarf nicht entsteht. 

 

Zu 1.2. 

Die Stadt Grevesmühlen stellt die derzeit vorliegende Stellungnahme des StALU in die 

Bewertung ein. Die Beteiligung des StALU erfolgt mit dem Entwurf nochmals. 

 

Zu 2.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Gebiet in keinem Verfahren zur 

Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet. 

 

Zu 2.2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 

berührt sind. Die Stadt Grevesmühlen wird die Naturschutzbehörden, der Landkreis 

wurde bereits beteiligt, im weiteren Verfahren beteiligen bzw. vom Verfahren 

unterrichten. 

 

Zu 3.2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Anlagen, die sich im 

Zuständigkeitsbereich des StALU befinden, nicht berührt sind und keine Bedenken 

bestehen werden. 

 

Zu 3.3. 

Die Stadt Grevesmühlen hat im Rahmen des Beteiligungsverfahrens die Stellungnahme 

der unteren Abfall- bzw. Bodenschutzbehörde erhalten. Die Bewertung der 

Stellungnahme ist unter der Stellungnahme des Landkreises enthalten. 

 

Zu 3.4. 

Entsprechende Ausführungen sind bereits unter den Hinweisen im Teil B-Text enthalten. 

 

 

 

Zu 4. 

Die Stadt Grevesmühlen hat im Rahmen des früheren Aufstellungsverfahrens bereits 

umfangreich Gutachten zur Bewertung der nachbarschaftlichen Verhältnisse erstellt. 

Gutachten in Bezug auf mögliche Beeinträchtigungen durch Gerüche wurden erstellt. Die 

Vereinbarkeit wurde nachgewiesen. Insofern ergibt sich kein weiterer 

Anforderungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Ausführungen zu den Beurteilungsunterlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Stadt Grevesmühlen hat sich bereits sehr umfassend mit dem Standort beschäftigt. Es 

wurden Gutachten zu möglichen Beeinträchtigungen gesunder Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse erstellt. Die Ergebnisse der Gutachten werden in den 

Entwurfsunterlagen berücksichtigt. 

 

Zu 3. 

Die Stadt Grevesmühlen hat eine Schalluntersuchung erstellt. Im Ergebnis der 

Schalluntersuchung wurden die Beeinträchtigungen durch Gewerbelärm untersucht und es 

ist davon auszugehen, dass eine Vereinbarkeit hergestellt werden kann. 

 

Zu 4. 

Die Prognoseansätze für das Gutachten wurden mit den angesiedelten Unternehmen 

abgestimmt und sind in das Gutachten eingeflossen. Weitere Anforderungen sind aus 

Sicht der Stadt Grevesmühlen nicht zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Das Gutachten wird im weiteren Planverfahren mit den Entwurfsunterlagen dem LUNG 

zur Verfügung gestellt. Dies kann auch im Rahmen der Vorbereitung des Entwurfs 

erfolgen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH für die Telekom Deutschland 

GmbH wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen, da im Plangebiet noch 

keine Telekommunikationsanlagen vorhanden sind. 

 

Zu 3. 

Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wird für die Aufnahme in der 

Begründung empfohlen. Eine Festsetzung ist hierzu nicht erforderlich. Die 

abschließenden Regelungen erfolgen mit der nachgelagerten Erschließungsplanung. 

 

Zu 4. 

Der koordinierte Ausbau ist vorgesehen. Darauf ist außerhalb des Bauleitplanverfahrens 

im Rahmen der technischen Vorbereitung und Durchführung des Projektes zu achten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Dieser Hinweis wird bei der weiteren technischen Vorbereitung beachtet. 

 

Zu 6. 

Dieser Hinweis wird bei der technischen Planung und Vorbereitung des Vorhabens 

beachtet. 

 

Zu 7. 

Die Erschließungsvereinbarung wird rechtzeitig vorbereitet. Die Stadt sichert die 

Erschließung des Vorhabens vor Satzungsbeschluss entsprechend ab. Die Begründung 

wird ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

TOP 9

71 von 136 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 29 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Der 

Erschließungsvertrag wird rechtzeitig mit dem ZVG abgestimmt und ist vor 

Satzungsbeschluss abzuschließen. Die Anwendung der Satzung des Zweckverbandes gilt 

allgemein. 

 

Zu 2. 

Die Anforderungen werden in der Begründung dargestellt und bei der technischen 

Planung beachtet. 

 

Zu 3. 

Diese Ausführungen werden beachtet und in der Begründung berücksichtigt. 

 

Zu 4. 

Die Begründung wird ergänzt. Die technische Planung berücksichtigt diese Anforderung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Ausführungen werden in der Begründung beachtet. Die technische Planung 

berücksichtigt die Anforderungen. 

 

Zu 6. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und werden beachtet. 

 

Zu 7. 

Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 8. 

Die Anlagen werden der Verfahrensdokumentation beigefügt. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

TOP 9

73 von 136 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 31 

 

TOP 9

74 von 136 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 32 

TOP 9

75 von 136 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 33 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Anforderungen an die Strom- und Gasversorgung werden im Rahmen der technischen 

Planung detailliert abgestimmt. Die Begründung wird ergänzt. 

 

Zu 3. 

Allgemeine Hinweise zu Leitungen und zur Berücksichtigung von Leitungen werden 

beachtet. Die Begründung wird ergänzt. Eine detaillierte Berücksichtigung des 

Leitungsbestandes erfolgt auf der Ebene der technischen Planung. 

 

Zu 4. 

Die Hinweise zur technischen Vorbereitung des Verfahrens werden zur Kenntnis 

genommen. Die Bauleitplanung baut auf einer entsprechenden technischen Planung auf. 

Die Abstimmungen bzw. das Abstimmungserfordernis ist im Rahmen der weiteren 

Vorbereitung mit den zu berücksichtigenden Ver- und Entsorgern abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 5. 

Die Anforderungen sind insbesondere im Rahmen der technischen Planung und 

Vorbereitung zu beachten. Allgemeine Hinweise werden in der Begründung 

berücksichtigt. 

 

Zu 6. 

Die Bewertung des vorliegenden Leitungsbestandes wird in der Begründung mit 

dargestellt. Auf das Merkblatt wird in der Begründung hingewiesen. 

 

Zu 7. 

Auf eine sorgfältige Arbeit im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Maßnahmen 

unter Berücksichtigung des Bestandes wird hingewiesen.  

 

 

 

 

 

 

Zu 8. 

Die befristete Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ohnehin die 

Beteiligung mit dem Entwurf. 

 

Zu 9. 

Die Planauszüge werden der Verfahrensdokumentation beigefügt. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

TOP 9

77 von 136 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 35 

 

TOP 9

78 von 136 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 36 

 

TOP 9

79 von 136 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 37 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen des Unternehmens vorhanden sind. 

 

Zu 3. 

Die Stadtwerke Grevesmühlen wurden beteiligt. Die Stellungnahme wird unter II.7 

entsprechend behandelt und die Anforderungen werden beachtet.  

 

Zu 4. 

Die Kontaktinformation wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Versorgungsanlagen aus dem 

Verantwortungsbereich der Hanse Gas GmbH vorhanden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 2. 

Es wird berücksichtigt, dass sich Anlagen/Leitungen in der Rechtsträgerschaft der 

Gasversorgung Grevesmühlen GmbH befinden. Der Versorger wurde im Verfahren 

beteiligt. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden oder in nächster Zeit 

geplant sind. 

 

Zu 2. 

Die Stellungnahme gilt nur für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.2. 

 

Zu 3. 

Die Hinweise zum Verfahren bzw. zur Durchführung des Verfahrens werden zur Kenntnis 

genommen. Die Stadt Grevesmühlen führt das Verfahren nach den gesetzlichen 

Anforderungen durch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zuständigkeit der GDMcom mit den entsprechenden Anmerkungen wird zur Kenntnis 

genommen. Es wird auch zur Kenntnis genommen, dass keine Betroffenheiten bestehen. 

Die Ausführungen zur GasLINE werden nachfolgend behandelt. 

 

Zu 2. 

Der Anlagenbetreiber wird gesondert beteiligt. Die Stellungnahme wird im weiteren 

Beteiligungsverfahren eingeholt, um hier eine abschließende Bewertung aufnehmen zu 

können. 

 

Zu 3. 

Die Hinweise zu den einzelnen Unternehmen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme nur für den Geltungsbereich 

gilt. Der dargestellte Bereich entspricht grob dem Anfragebereich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen der Unternehmen vorhanden oder 

geplant sind und keine Einwände bestehen. 

 

Zu 6. 

Der Geltungsbereich wird nicht verändert. Somit gilt die Stellungnahme fort. Die 

Anforderung zur Beteiligung in weiteren Phasen der Vorbereitung des Projektes, wie der 

technischen Planung sind in den jeweiligen Planungen zu beachten. Ein weiterer 

zusätzlicher Hinweis wird nicht als erforderlich angesehen. 

 

Zu 7. 

Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Die Stellungnahme der BIL 

für die GasLINE wird im weiteren Beteiligungsverfahren eingeholt und den Unterlagen 

beigefügt. Damit kann der Sachverhalt abschließend geklärt werden. 

 

Zu 8. 

Weitere Betroffene werden im Beteiligungsverfahren beteiligt. Die Stadt Grevesmühlen 

beteiligt diejenigen Ver-und Entsorger, die aus ihrer Sicht im Rahmen des Planverfahrens 

Bedeutung haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Nach beiliegendem Schriftverkehr mit der BIL wird davon ausgegangen, dass keine 

Belange berührt werden. Dies wird im weiteren Verfahren abgestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Nach beiliegendem Schriftverkehr mit der BIL wird davon ausgegangen, dass keine 

Belange berührt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 

 

Zu 2. 

Die Begründung wird ergänzt. 

 

Zu 3. 

Die Begründung wird ergänzt. Im Rahmen der technischen Planung und Vorbereitung 

sind die Belange zu beachten. 

 

Zu 4. 

Auf den Genehmigungsvorbehalt wird geachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Anforderungen an den Brandschutz werden zur Kenntnis genommen und in der 

Begründung berücksichtigt. 

 

Zu 2. 

Eine zusätzliche Löschwasserquelle ist herzustellen. Es soll ein zusätzlicher Hydrant 

errichtet werden. Die Vorgabe erfolgt im Rahmen der technischen Planung. 

 

Zu 3. 

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen und entsprechend beachtet. Die 

Begründung wird ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt Grevesmühlen hat sich mit dem Sachverhalt beschäftigt. Die Stadt 

Grevesmühlen schlägt zur Lösung des Problems des erhöhten Niederschlagswasseranfalls 

im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 30 folgende Vorgehensweise vor: 

Im Zusammenhang mit der Straßenplanung für die Klützer Straße und dem B-Plan Nr. 

34.2 ist ein zusätzlicher Notüberlauf für die Straßenentwässerung im B-Plan Nr. 30 

geplant, um sicherzustellen, dass bei starken Regenfällen das anfallende 

Niederschlagswasser der Straßen ordnungsgemäß abgeleitet wird und um zu vermeiden, 

dass Niederschlagswasser der Straßen auf private Grundstücke läuft. 

Es ist nicht angedacht, das Oberflächenwasser der privaten Grundstückseigentümer im B-

Plan Nr. 30 aufzunehmen, da eine Versickerung im B-Plan Nr. 30 laut Bodengutachten 

möglich ist und auch im B-Plan festgesetzt ist. 

Gegebenenfalls müssen bei Verdacht die privaten Grundstückseigentümer durch den 

Landkreis NWM, als untere Bauaufsichtsbehörde, aufgefordert werden, den 

fachtechnischen Nachweis für die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf 

ihren Grundstücken vorzulegen bzw. zu erbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 1. 

Die Gebiete der Bebauungspläne Nr. 30 und Nr. 34.1 grenzen an unterschiedliche 

Teilgebiete des Bebauungsplanes Nr. 34.2. Es grenzt das Teilgebiet WA1 an den 

Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 30 und die Teilgebiete 

WA2.2, WA3 und WA4 an den Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 

Bebauungsplanes Nr. 34.1. Die Lage und die Bemaßung der Baugrenze hängt von der 

zukünftigen Grundstücksgröße ab. In Abhängigkeit von der Grundstücksgröße wird die 

Baugrenze festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der LBauO M-V, die 

ohnehin gelten, ist die Verschattung auszuschließen, um eine Variabilität bei der 

Ausgestaltung der Grundstücke zu bewahren, wird das Maß von 5 m empfohlen. Dadurch 

ergibt sich die Möglichkeit, unmittelbar am Haus und innerhalb der Baugrenze die 

Terrasse zu errichten. Da es sich bei den an den Bebauungsplan Nr. 30 und den 

Bebauungsplan Nr. 34.1 angrenzenden Grundstücken um solche handelt, die nach Westen 

orientiert sind, ist hier maßgeblich die Anordnung der Terrasse zu erwarten.   

 

Zu 2. 

Die Festsetzungen des Planes berücksichtigen die Zulässigkeit eines Vollgeschosses.  

Im direkt angrenzenden Bereich ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.2 

aufgrund der städtebaulichen Situation und aufgrund von konkreten Anfragen eine 

Dachneigung von maximal 30 Grad zulässig. Als Dachformen sind neben Satteldächern 

auch Walmdächer, Flachdächer und Pultdächer zulässig. Der Stellungnahme wird 

dahingehend gefolgt, dass auf die Zulässigkeit von Pultdächern verzichtet wird.  

 

Zu 3. 

Eine Beeinträchtigung der Belange der Belichtung, Besonnung und Belüftung der 

angrenzenden Grundstücke ist bei Einhaltung der landesrechtlichen Vorschriften der 

Abstandsregelungen nicht gegeben. Die Anforderungen der LBauO M-V werden mit den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten und überschritten. Es wird davon 

ausgegangen, dass auch die zukünftigen Einwohner des Gebietes des Bebauungsplanes 

Nr. 34.2 eine Privatsphäre wünschen und Sitzgelegenheiten nicht direkt an der 

Grundstücksgrenze zum Nachbarn errichten. Terrassen, die an das Hauptgebäude 

angebaut werden, sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 

Zu 4. 

Der Bebauungsplan regelt nicht die Veräußerung der Grundstücke. 

  

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

Empfehlung Abstand 5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

Erörterung im Bauausschuss 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

Erörterung im Bauausschuss 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe hierzu die Behandlung der gleichlautenden Stellungnahme VI. 1. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Klützer Straße verläuft südlich des Grundstücks von Marktkauf bis zum B-Plan Nr. 

30 außerhalb von Bebauungsplänen. Innerhalb der Gebiete der Bebauungspläne Nr. 30 

und Nr. 34.1 sind Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. Die 

Straßenbaumaßnahme „Klützer Straße“ befindet sich gegenwärtig in der Planungsphase. 

Gemäß der technischen Planung sind für die Klützer Straße eine 5,50 m breite Fahrbahn 

und ein 2,10 m breiter Gehweg vorgesehen. Die Empfehlung der Straßenprofile wird in 

den Entwurfsunterlagen dargestellt und im Rahmen der nachgelagerten technischen 

Planung ausgeformt. Derzeit ist durch die Stadt Grevesmühlen die Ausweisung einer 

Zone mit 30km/h nach Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme „Klützer Straße“ 

beabsichtigt. Verkehrsrechtliche Anordnungen obliegen nicht dem Bebauungsplan, 

sondern sind im Straßenverkehrsrecht verankert.  
 

Zu 2. 

Die Stadt nimmt das zur Kenntnis. Aufgrund langjähriger Erfahrungen führt die 

Erweiterung von 15 Baugrundstücken im B-Plan Nr. 34.2 nicht zu einem erheblichen 

Mehrbedarf an Krippen- und Kita-Plätzen. Des Weiteren liegt im Übrigen die 

Zuständigkeit für die Krippen- und Kita-Planung beim Landkreis Nordwestmecklenburg. 

 

 

Zu 3. 

Die Ausrichtung der Gebäude – Firstrichtung entspricht jeweils dem angrenzenden 

Bebauungsplan. Die Hauptfirstrichtung wird durch Festsetzung innerhalb des 

Plangebietes bestimmt. Es sind keine gebäudebezogenen Baugrenzen vorgesehen. Eine 

derart enge Festlegung der Lage der zu errichtenden Gebäude würde an diesem Standort 

im Rahmen einer Angebotsplanung zu einer Überregulierung führen. Der Standort der neu 

zu errichtenden Gebäude auf dem Baugrundstück sollte dem Eigentümer freigestellt 

bleiben. Es sollen Baufelder, in denen die Gebäude variieren können, festgesetzt werden. 

Es sind im Gebiet WA1 Hauptfirstlinien in Nord-Süd-Richtung festgesetzt. Für die 

übrigen an die Gebiete des Bebauungsplanes Nr. 34.1 angrenzenden Baugebiete aus dem 

Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 34.2 sind jeweils senkrecht stehende Firstrichtungen 

vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

Erörterung im Bauausschuss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 4. 

Dies findet Berücksichtigung und ist in den Planungen der Stadt so angedacht. 

Die Beibehaltung der „Sperre“ wird nicht realisierbar sein, da während des 

Straßenausbaus „Klützer Straße“ dieser z.Zt. abgesperrte Bereich als Umleitungsstrecke 

genutzt werden soll. 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und von der Stadt geprüft. 

Gegebenenfalls werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Eine Regelung erfolgt 

außerhalb des Bauleitplanverfahrens und somit außerhalb der Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 34.2. 

 
 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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TEIL A - PLANZEICHNUNG
Es gilt die  Verordnung  über die  bauliche Nutzung  der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO)  in  der  Fassung  der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I  S. 58)  geändert  durch  Artikel 3  des  Gesetzes  vom
04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).

SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 34.2 DER STADT GREVESMÜHLEN
"WOHNGEBIET MÜHLENBLICK – ERWEITERUNG" ÖSTLICH DES ROSENWEGES
STÄDTEBAULICHES KONZEPT

M 1 : 1.000

TOP 9

101 von 136 in Zusammenstellung



I

WA
Allgemeine Wohngebiete

§ 4 BauNVO

0,4

I

WA
Allgemeine Wohngebiete

§ 4 BauNVO

0,4

SD / FD / PD / WD

Teilgebiete 
mit lfd. Nr.

Art der Nutzung

Zahl der Vollgeschosse

GRZ-Grundflächenzahl

Bauweise

maximale Traufhöhe

maximale Firsthöhe

maximale Gebäudehöhe

Dachform
Dachneigung DN       30°

WA1
WA3

DN 38°- 48°
SD

WA
Allgemeine Wohngebiete

§ 4 BauNVO

I
0,4

DN       20°
FD / PD / WD

FD-Flachdach,  PD-Pultdach,  WD-Walmdach,  SD-Satteldach

NUTZUNGSSCHABLONE
WA4WA2.1

WA2.2
WA5

o
ED

o
ED

o
ED

GH       4,50m

max

max

max

TH       4,00m
FH       8,00m

GH       4,50m

max

max

max

TH       4,00mmax

max

TH       4,00m
FH       9,00m FH       6,00m

=< =<

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.2
der Stadt Grevesmühlen

Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO nach lfd. Nr., 
hier :  WA 1 geplante Grundstücksgrenze / geplante Gebäude 
mit Firstrichtung

Straßenverkehrsfläche

Weg innenhalb Grünfläche

öffentliche Grünfläche, Verkehrsgrün

öffentliche Grünfläche, Spielwiese

öffentliche Grünfläche, Wiese

Einzelbäume - Erhaltung

geplanter Wall mit Angabe der maximalen Oberkante in Meter 
ü DHHN92

Bereiche mit Bodendenkmalen (BD2), die dem Denkmalschutz 
unterliegen.

Bereiche, die von der Bebauung freizuhalten sind.

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen,
hier: Trinkwasserschutzzone IIIB (TWSZ IIIB)

Gewässerschutzstreifen, hier: 5,00 m

vorhandene Flurstücksgrenze / Flurstücksnummer
vorhandener Zaun, Böschung, Gehölze,
Höhenangaben in Meter über DHHN92

vorhandene unterirdische Leitung / künftig fortfallend
- vermutlicher Verlauf; z.B. TW=Trinkwasser 

vorhandenes/geplantes Gewässer II. Ordnung Nr. 7/11/B3

Bemaßung in Meter
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LEGENDE
Städtebauliches Konzept

WA1

Wall
OK  44,00m
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38,14

38,84
39,96

TW
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.2
der Stadt Grevesmühlen

Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO nach lfd. Nr., 
hier :  WA 1 geplante Grundstücksgrenze / geplante Gebäude 
mit Firstrichtung

Straßenverkehrsfläche

Weg innenhalb Grünfläche

öffentliche Grünfläche, Verkehrsgrün

öffentliche Grünfläche, Spielwiese

öffentliche Grünfläche, Wiese

Einzelbäume - Erhaltung

geplanter Wall mit Angabe der maximalen Oberkante in Meter 
ü DHHN92

Bereiche mit Bodendenkmalen (BD2), die dem Denkmalschutz 
unterliegen.

Bereiche, die von der Bebauung freizuhalten sind.

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen,
hier: Trinkwasserschutzzone IIIB (TWSZ IIIB)

Gewässerschutzstreifen, hier: 5,00 m

vorhandene Flurstücksgrenze / Flurstücksnummer
vorhandener Zaun, Böschung, Gehölze,
Höhenangaben in Meter über DHHN92

vorhandene unterirdische Leitung / künftig fortfallend
- vermutlicher Verlauf; z.B. TW=Trinkwasser 

vorhandenes/geplantes Gewässer II. Ordnung Nr. 7/11/B3

Bemaßung in Meter

TWSZ IIIB
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom ........................... Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung 
am………………………erfolgt. Die Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplan erfolgt nach den Bestimmungen des § 
13b BauGB, § 13a BauGB gilt entsprechend. In der Bekanntmachung wurde gemäß § 13a Abs. 3 BauGB darauf 
hingewiesen, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgen soll und wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann. 

 
2. Die Stadtvertretung hat am ………………… den Vorentwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.2 zu Einbeziehung 

von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren gebilligt. Die Öffentlichkeit konnte sich über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung in der Stadtverwaltung Grevesmühlen während der 
Dienstzeiten in der Zeit vom ……………………bis zum …………………………….unterrichten.  

 
3. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden. 
 
4. Die Stadtvertretung hat am .............................  den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 34.2 mit Begründung gebilligt und zur 

Auslegung bestimmt. 
 
5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ..................... zur 

Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
       
6. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 34.2, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text und den Örtlichen 

Bauvorschriften sowie die zugehörige Begründung haben in der Zeit vom ............................ bis zum 
.............................während folgender Zeiten montags – freitags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags und dienstags 13:00 Uhr 
bis 15:00 Uhr, donnerstags13:00 Uhr bis 18:00 Uhr nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Stadtverwaltung Grevesmühlen nach § 3 
Abs. 2 BauGB in der Stadtverwaltung Grevesmühlen öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden 
können, in der Ostsee-Zeitung am…………………………ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung  der  
Öffentlichkeitsbeteiligung  wurde  darauf  hingewiesen; dass nicht innerhalb der  öffentlichen  Auslegungsfrist  abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung des Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt 
Grevesmühlen deren Inhalt nicht  kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden über die 
Öffentlichkeitsbeteiligung unterrichtet. Der Inhalt der Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen wurden ergänzend unter https://www.grevesmuehlen.eu/politik/öffentliche-auslegungen/ in das 
Internet eingestellt. 

 
   

 Grevesmühlen, den ..........................                                                                                               .......................................... 
                                                                                     (Siegel)                                                                              Bürgermeister 
 
 
7. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.2 am .................................... wird als richtig 

dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur 
grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-Präsentationsausgabe) erfolgte. Regressansprüche können 
hieraus nicht abgeleitet werden.  

    
      ………………………………….., den.....................                                                                             .......................................... 
                                                                                      (Stempel)                                                                          Unterschrift 
 
 
8. Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am ........................  geprüft. Das Ergebnis ist 
mitgeteilt worden. 

 
9. Der Bebauungsplan Nr. 34.2, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) und den Örtlichen 

Bauvorschriften, wurde am ........................ von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum 
Bebauungsplan Nr. 34.2 wurde durch einfachen Beschluss der Stadtvertretung vom ......................... gebilligt. 

 
 
 Grevesmühlen, den ..........................                                                                                            .......................................... 
                                                                                      (Siegel)                                                                        Bürgermeister 
 
10. Die Bebauungsplansatzung bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den Örtlichen 

Bauvorschriften wird hiermit ausgefertigt. 
 
 

      Grevesmühlen, den.....................                                                                                              .......................................... 
                                                                                       (Siegel)                                                                       Bürgermeister 
 
 
11 Der Beschluss der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.2 und die Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften durch 

die Stadtvertretung sowie die Internetadresse der Stadt und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer 
während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr von  jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft  zu erhalten ist, sind  durch  Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung am .................................... ortsüblich 
bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung  ist  auf  die Möglichkeit der Geltendmachung der Verletzung von   
Verfahrens-  und   Formvorschriften und  von  Mängeln  der  Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen 
(§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser 
Ansprüche (§ 44 BauGB) und weiter auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg – Vorpommern (KV M-V) hingewiesen worden. Die Satzung ist mithin am .............................. in Kraft 
getreten. 

 
 
        Grevesmühlen, den.....................                                                                                              .......................................... 
                                                                                          (Siegel)                                                                      Bürgermeister 
 

VERFAHRENSVERMERKE
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SATZUNG  
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 34.2 „WOHNGEBIET MÜHLENBLICK – ERWEITERUNG“ 
ÖSTLICH DES ROSENWEGES DER STADT GREVESMÜHLEN 
GEMÄSS § 10 BAUGB I. VERB. MIT § 86 LBAUO M-V 
 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) sowie nach der 
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom    
15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S.344), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Juli 
2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt 
Grevesmühlen vom ............................ folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.2 „Wohngebiet 
Mühlenblick – Erweiterung“ östlich des Rosenweges der Stadt Grevesmühlen, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) und den örtlichen Bauvorschriften erlassen.    
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Planungsstand: Beschlussvorlage Vorentwurf 06.05.2019  1 

TEIL B - T E X T 
 

ZUR SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN Nr. 34.2 „WOHNGEBIET 
MÜHLENBLICK – ERWEITERUNG“ ÖSTLICH DES ROSENWEGES DER STADT 
GREVESMÜHLEN IM BESCHLEUNIGTEN VERFAHREN NACH § 13B BAUGB 
 
 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
ALLGEMEINE WOHNGEBIETE  
(§ 4 BauNVO, § 1 Abs. 6 BauNVO) 

 
1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind allgemein zulässig: 

- Wohngebäude, 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 

1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
nach § 4 Abs. 3 BauNVO 
Nr. 1 – Betriebe des Beherbergungswesens, 
Nr. 2 – sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Nr. 3 – Anlagen für Verwaltungen, 
Nr. 4 – Gartenbaubetriebe und 
Nr. 5 – Tankstellen  
gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit 
ausgeschlossen. 

 
2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16- 20 BauNVO und § 9 Abs. 3 BauGB) 
 

2.1 Grundflächenzahl 
Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO darf die maximal zulässige Grundflächenzahl 
durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis 
zu 50 v.H. überschritten werden.  

 
2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Der festgesetzte Erdgeschossfußboden (Fertigfußboden) dient als Bezugshöhe für die 
Festsetzung der oberen Bezugspunkte. 

 
2.2.1 Der obere Bezugspunkt der Traufhöhe ist das Maß zwischen Oberkante 

Erdgeschossfußboden (Fertigfußboden) und dem Schnittpunkt der Außenseite der 
Außenwand mit der Dachhaut bzw. dem oberen Abschluss der Außenwand. Die 
festgesetzte Traufhöhe gilt nicht für Traufen von Dachaufbauten und -einschnitten 
sowie für Nebengiebel bei Hauptgebäuden. 

 
2.2.2 Der obere Bezugspunkt der Firsthöhe ist das Maß zwischen Oberkante 

Erdgeschossfußboden (Fertigfußboden) und dem obersten Abschluss der Dachhaut 
(First), also dem Schnittpunkt der Dachaußenhautflächen. Diese Festsetzung gilt auch 
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Planungsstand: Beschlussvorlage Vorentwurf 06.05.2019  2 

für Pultdächer, deren höchste Kante der Schnittpunkt zwischen aufsteigender Linie der 
Außenwand und der oberen Dachhaut ist. 
 

2.2.3 Der obere Bezugspunkt der Gebäudehöhe Flachdach ist das Maß zwischen Oberkante 
Erdgeschossfußboden (Fertigfußboden) und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Oberkante der Dachhaut. Maßgebend ist die Dachaußenhautfläche des eingedeckten 
Daches. Bei Gebäuden mit Attika ist die Gebäudehöhe die Oberkante der Attika. 
 

2.3 Höhenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
 
2.3.1 Als unterer Bezugspunkt für die Höhenlage gilt:   

- Der Bezugspunkt für die Höhenlage ist aufgrund der Höhenpunkte der 
Planzeichnung des Bebauungsplanes im unbeeinträchtigten Zustand zu 
ermitteln (gewachsene Geländeoberfläche). 

- Der Bezugspunkt ist gleich der mittleren Geländehöhe des überbauten 
Grundstücksteils. Die mittlere Geländehöhe ist unter Berücksichtigung der 
Höhenlagen der Eckpunkte des jeweiligen Gebäudes zu ermitteln.  

 
2.3.2. Die konstruktive Sockelhöhe darf maximal 30 cm über dem festgesetzten unteren 

Bezugspunkt liegen. Das Maß der konstruktiven Sockelhöhe bezieht sich auf den 
vertikalen Abstand der Erdgeschossfußbodenoberkante (Fertigfußboden) und dem 
unteren Bezugspunkt. Die konstruktive Sockelhöhe ist gleich dem Schnittpunkt von 
Oberkante Erdgeschossfußboden (Fertigfußboden) und aufstrebendem Mauerwerk. 
Der Erdgeschossfußboden darf jedoch nicht unter dem festgesetzten unteren 
Bezugspunkt liegen. 

 
3. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
3.1 Die festgesetzte Hauptfirstrichtung gilt nur für den Hauptfirst der Hauptgebäude.  
 
3.2 Ausnahmen von der festgesetzten Hauptfirstrichtung sind im Einzelfall zulässig, wenn 

durch den Einbau solarer Energienutzungen eine abweichende Firstrichtung zum 
Erreichen des größtmöglichen Wirkungsgrades erforderlich ist. 

 
4. GARAGEN, ÜBERDACHTE STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN 
 (§ 12 und § 14 BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO) 

 
4.1 Garagen und überdachte Stellplätze sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO zwischen 

straßenseitiger Gebäudefront des Hauptgebäudes und der zugehörigen 
Straßenbegrenzungslinie der öffentlichen Verkehrsflächen unzulässig. Diese 
Festsetzung gilt nicht für das nordöstlichste Grundstück im WA 4. 

 
4.2 Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO, ausgenommen davon sind eingefriedete 

Standorte für Abfallbehälter, sind zwischen straßenseitiger Gebäudefront des 
Hauptgebäudes und der zugehörigen Straßenbegrenzungslinie der öffentlichen 
Verkehrsflächen unzulässig. Diese Festsetzung gilt nicht für das nordöstlichste 
Grundstück im WA 4. 

 
4.3 Garagen, überdachte Stellplätze, Stellplätze und Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 

BauNVO, ausgenommen davon sind eingefriedete Standorte für Abfallbehälter, sind im 
Baugebiet WA 1 zwischen der östlichen Grundstücksgrenze und der östlichen 
Gebäudefront unzulässig. 
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5. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

 
Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen für Einzelhäuser wird auf 2 Wohnungen je 
Wohngebäude beschränkt. Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in 
Doppelhäusern wird auf 2 Wohnungen je Doppelhaushälfte beschränkt. 

 
6. FLÄCHEN, DIE VON BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

 
Innerhalb der von Bebauung freizuhaltenden Flächen sind Gebäude aller Art, 
Stellplätze und Nebenanlagen unzulässig. 

 
7. EIN- UND AUSFAHRTEN UND ANSCHLUSS ANDERER FLÄCHEN AN DIE 

VERKEHRSFLÄCHEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 

Je Baugrundstück ist nur eine Grundstückszufahrt mit einer Breite von maximal 4,00 m 
zulässig.  
 

8. FÜHRUNG DER VERSORGUNGSLEITUNGEN  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
 
Alle Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb des Plangebietes sind unterirdisch zu 
verlegen. 
 

9. GRÜNFLÄCHEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
9.1 Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielwiese“ ist parkartig 

anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Das Anlegen von Wegen und das Aufstellen 
von Sitzelementen ist zulässig. Für Anpflanzungen sind heimische standortgerechte 
Gehölze zu verwenden. Für die Grünflächen ist eine Rasenansaat anzulegen bzw. zu 
erhalten. Anpflanzungen sind gemäß Pflanzliste unter Gliederungspunkt 10.2 
vorzusehen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln auf der 
öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielwiese“ ist unzulässig. 

 
9.2 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gewässerrandstreifen 

ist ein 5,00 m breiter Gewässerrandstreifen beidseits des verrohrten Gewässers II. 
Ordnung 7/11/B3 vorzuhalten. Das Anlegen eines unversiegelten Wanderweges 
innerhalb des Gewässerrandstreifens ist zulässig. Der Gewässerrandstreifen unterliegt 
den Nutzungsbeschränkungen des § 38 WHG. 

 
9.3 Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

„Schutzgrün – Wall “ ist auf der festgesetzten „Fläche für Aufschüttungen“ ein 
Lärmschutzwall mit einer Höhe von maximal 5,00 m über dem natürlichen Gelände zu 
errichten. Die Böschungskanten sind beidseits mit einer Neigung von 1:2 herzustellen. 
Die Wallkuppe ist mit einer Breite von 1,00 m anzulegen. Am Wallfuß ist beidseitig 
eine Sickermulde auf einer Breite von 1,50 m herzustellen. Der Lärmschutzwall ist zu 
begrünen und zu pflegen. Das Anpflanzen von Sträuchern und Bodendeckern ist 
zulässig. Für die Anpflanzungen sind ausschließlich einheimische bzw. 
standortgerechte Gehölze gemäß Pflanzliste unter Gliederungspunkt 10.2 zu 
verwenden. Die Flächen innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Schutzgrün 2“, die nicht als „Fläche für Aufschüttungen“ 
festgesetzt sind, sind als Rasen- oder Wiesenfläche herzustellen. Der Einsatz von 
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Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln auf der öffentlichen Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Schutzgrün - Wall“ ist unzulässig. 

 
10. FESTSETZUNGEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN UND 

DEREN ERHALTUNG 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
10.1 Bäume im Straßenbereich sind in der Art Hängebirke (Betula pendula), Feld-Ahorn 

(Acer campestre) oder Hainbuche (Carpinus betulus) als Hochstämme mit einem 
Stammumfang von 14 - 16 cm zu pflanzen. 

 
10.2 Für die Anpflanzung sind folgende einheimische und standortgerechte Gehölze gemäß 

Pflanzliste in folgenden Pflanzqualitäten zu verwenden: 
 

 Bäume 1. Ordnung-  Hochstamm, 3xv, Stammumfang 16-18 cm, 
 Bäume 2. Ordnung-  Heister, Höhe 175/200 cm 
    oder Hochstamm, 3xv, Stammumfang 16-18 cm. 
 Sträucher-   125/150 cm. 

Bäume 1. Ordnung:  Stiel-Eiche (Quercus robur). 
 
 
Bäume 2. Ordnung:  Feld-Ahorn (Acer campestre), 

Hängebirke (Betula pendula), 
Hainbuche (Carpinus betulus). 
 

 
Sträucher:  Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), 

Gemeine Hasel (Corylus avellana), 
Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna), 
Gemeines Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), 
Holz-Apfel (Malus sylvestris), 
Schlehe (Prunus spinosa), 
Hundsrose (Rosa canina), 
Brombeere (Rubus fruticosus), 
Holunder (Sambucus nigra), 
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus). 
 

10.3 Zur Einfriedung der privaten Grundstücke sind nur Laubholzhecken zulässig. 
Vorzugsweise sind folgende heimische Gehölze zu verwenden: 

 
Sträucher: Feld-Ahorn (Acer campestre), 

Gewöhnliche Berberitze (Berberis vulgaris), 
Gewöhnlicher Buchsbaum (Buxus sempervirens), 
Hainbuche (Carpinus betulus), 
Rot-Buche (Fagus sylvatica), 
Liguster (Ligustrum vulgare). 
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II.  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 LBauO M-V) 

 

1. DÄCHER 
 
1.1 Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 3 sind für die 

Hauptbaukörper Flachdächer, Pultdächer, symmetrische Satteldächer und 
Walmdächer zulässig.  

 
1.2 Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete WA 4 sind für die 

Hauptbaukörper Flachdächer, Pultdächer und Walmdächer zulässig. 
 
1.3 Für Walmdächer und symmetrische Satteldächer ist eine Dachneigung bis maximal 

30o zulässig. Für Flachdächer und Pultdächer ist eine Dachneigung bis maximal 20o 

zulässig. 
 
1.4 Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete WA 2.1, WA 2.2 und WA 5 sind 

für die Hauptbaukörper symmetrische Satteldächer mit einer Dachneigung von 38o bis 
46o zulässig. Die festgesetzte Dachneigung bezieht sich nur auf das Hauptdach der 
Hauptgebäude. 

 
1.5 Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 3 und WA 4 sind die 

Dächer der Hauptgebäude mit Flachdach nur als Gründächer, als Bedachungen aus 
Metall oder als Dächer mit Bitumen -, Kunststoff- oder Elastomerbahnen mit und ohne 
Deckschicht, z.B. Kies, zulässig. Pultdächer, Satteldächer und Walmdächer sind auch 
mit Harteindeckung im rotbraunen Farbspektrum in Anlehnung an das RAL-
Farbsystem der RAL-Farben 2001, 2002, 3009, 3011, 3012, 3013, 3016, 3022, 8004, 
8011, 8012, 8015, 8016, 8023 und ihren roten bis rotbraunen Zwischentönen sowie im 
dunkelgrauen Farbspektrum in Anlehnung an das RAL-Farbsystem der RAL-Farben 
7016, 7021, 7024, 7026, 7043 und 7022 und ihren grauen bis dunkelgrauen 
Zwischentönen zulässig. Die Anforderungen an eine harte Bedachung sind zu erfüllen. 
Glänzende, glasierte und reflektierende Deckungsmaterialien sind ausgeschlossen.  

 
1.6 Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete WA 2.1, WA 2.2 und WA 3 sind 

die Dächer der Hauptgebäude mit Harteindeckung im rotbraunen Farbspektrum in 
Anlehnung an das RAL-Farbsystem der RAL-Farben 2001, 2002, 3009, 3011, 3012, 
3013, 3016, 3022, 8004, 8011, 8012, 8015, 8016, 8023 und ihren roten bis rotbraunen 
Zwischentönen sowie im dunkelgrauen Farbspektrum in Anlehnung an das RAL-
Farbsystem der RAL-Farben 7016, 7021, 7024, 7026, 7043 und 7022 und ihren 
grauen bis dunkelgrauen Zwischentönen zulässig. Die Anforderungen an eine harte 
Bedachung sind zu erfüllen. Glänzende, glasierte und reflektierende 
Deckungsmaterialien sind ausgeschlossen.  

 
1.7 Im Plangeltungsbereich sind unbeschichtete kupfer-, zink- oder bleigedeckte 

Metalldachflächen unzulässig.  
 
1.8 Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete WA 2.1, WA 2.2 und WA 3 

müssen Dachaufbauten oder liegende Dachfenster zu den Ortgängen einen Abstand 
von mindestens 1,50 m einhalten. Liegende Dachfenster sind nur auf der 
straßenabgewandten Gebäudeseite zulässig. Gauben dürfen eine maximale Breite 
von 1/3 der Dachlänge nicht überschreiten. Es ist nur eine Gaubenform in jeweils 
gleicher Ausführung auf dem Dach zulässig. Zwischen der Traufe und dem 
Dachaufbau müssen mindestens 3 Dachziegelreihen durchgehen. Zur Herstellung der 
Wandflächen von Gauben ist die Verwendung von Schiefer und Schindeln als Material 
unzulässig. Zulässig sind u.a. Holz, verzinkte Materialien und geputzte Flächen.  
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1.9 Flächen für Photovoltaikanlagen, sind bis maximal 20 % der jeweiligen Seite des 
Hauptdaches zulässig. Die Zulässigkeit von sonstigen Solaranlagen bleibt hiervon 
unberührt. Freistehende Solaranlagen sind unzulässig. 
 

1.10 Für Garagen, überdachte Stellplätze und Nebengebäude gelten die Festsetzungen zur 
Dachneigung und Dacheindeckung nicht. Glänzende, glasierte und reflektierende 
Deckungsmaterialien sind ausgeschlossen. 
 

2. FASSADEN 
 
2.1 Die Fassaden der Hauptbaukörper sind als glatt verputzte Außenwandflächen oder als 

Verblendmauerwerk zulässig.  
 
2.2 Holz ist nur zur Akzentuierung der Fassaden in einem Anteil von 30% der jeweiligen 

Fassadenfläche zulässig. Außenwände aus Blockbohlen (Blockbohlenhäuser) sind 
unzulässig. Unzulässig sind hochglänzende Baustoffe (zum Beispiel Edelstahl, 
emaillierte Elemente einschließlich Fliesen o.a.), kleinteilige Baustoffe als 
dünnformatige Ziegel bei Verblendmauerwerk. 

 
2.3 Die Fassaden der Hauptbaukörper sind nur in hellem Putz oder rotem und rotbraunem 

Sichtmauerwerk auszuführen. Die Farbe der Außenwandflächen ist für Gebäude mit 
Sichtmauerwerk im rotbraunen Farbspektrum in Anlehnung an das RAL-Farbsystem 
der RAL-Farben 2001, 2002, 3009, 3011, 3012, 3013, 3016, 3022, 8004, 8011, 8012, 
8015, 8016, 8023 und ihren roten bis rotbraunen Zwischentönen zulässig. Geputzte 
Außenwandflächen sind in gedecktem Weiß in Anlehnung an das RAL-Farbsystem der 
RAL-Farben 9001, 9002, 1013 oder Zwischentönen davon, in gedecktem Gelb in 
Anlehnung an das RAL-Farbsystem der RAL-Farben 1002, 1012, 1013, 1014, 1015 
oder Zwischentönen davon in gedecktem Rot in Anlehnung an das RAL-Farbsystem 
der RAL-Farben 1033, 1034, 1037, 2000, 2001 oder Zwischentönen davon und hellem 
Grau in Anlehnung an das RAL-Farbsystem der RAL-Farben 7032, 7035, 7038, 7047 
oder Zwischentönen davon zulässig 

 
2.4 Für Garagen und Nebengebäude gelten die Festsetzungen Nr. 2.1 bis 2.3 zur 

Fassadengestaltung. Zusätzlich sind Nebengebäude und überdachte Stellplätze auch 
ausschließlich in naturbelassenem Holz zulässig. 

 
3. ABFALLBEHÄLTER 
 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind Abfallbehälter und Mülltonnen auf dem 
eigenen Grundstück unterzubringen. Standplätze für Abfallbehälter und Mülltonnen 
sind durch intensive Begrünung entweder durch eine 1,20 m hohe Schnitthecke oder 
durch Holzeinfriedungen die durch rankende, kletternde oder selbstklimmende 
Pflanzen begrünt werden, der Sicht von öffentlichen Verkehrsflächen zu entziehen. 

 
4. BEFESTIGUNG VON FLÄCHEN AUF PRIVATEN GRUNDSTÜCKEN 
 

Die Befestigung von privaten Stellplätzen und deren Zufahrt sowie von Zufahrten zu 
Garagen ist mit wasserdurchlässigen Materialien und/oder Rasengittersteinen 
und/oder großfugig verlegtem Steinpflaster ohne Fugenverguss zu gestalten.  

 
5. WERBEANLAGEN 
 

Im Plangebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung als Schilder an 
Zäunen und an den Hauswänden bis zu einer Größe von 0,30 m x 0,60 m zulässig. Es 
sind keine selbstleuchtenden Werbeanlagen zulässig.  
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6. EINFRIEDUNGEN 
 
6.1 Einfriedungen der Grundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind nur als 

Hecke aus heimischen standortgerechten Laubgehölzen auch in Verbindung mit 
Drahtzäunen und Stabgitterzäunen zulässig. Einfriedungen als Hecke aus Koniferen 
sind unzulässig. Die Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen dürfen eine 
Höhe von maximal 1,20 m nicht überschreiten. Als Bezugspunkt für die Höhenangabe 
gilt die Oberfläche des Geländes.  

 
6.2 Einfriedungen zu den öffentlichen Grünflächen sind als Drahtzäune oder 

Stabgitterzäune, auch in Verbindung mit Laubholzhecken zulässig. 
Einfriedungen zu den öffentlichen Grünflächen dürfen eine Höhe von maximal 2,00 m 
über der Oberfläche des zugehörigen Geländes nicht überschreiten. Als Bezugspunkt 
für die Höhenangabe gilt die Oberfläche des Geländes. 

 
7. FESTSETZUNG ZU BUßGELDERN 
 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die örtlichen Bauvorschriften verstößt, handelt 
ordnungswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V. Die Ordnungswidrigkeiten 
können gemäß § 84 Abs. 3 LBauO M-V mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet 
werden kann.  

 
 

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 

1. BAU- UND KULTURDENKMALE/ BODENDENKMALE 
 

Im Plangebiet sind Bodendenkmale vorhanden. Das Planzeichen BD2 kennzeichnet 
Bodendenkmale, deren Veränderung oder Beseitigung nach § 7 DSchG M-V 
genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte 
Bergung und Dokumentation dieser Bodendenkmale sichergestellt wird. Alle durch 
diese Maßnahmen anfallenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffs zu tragen (§ 
6 Abs. 5 DSchG M-V). Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung 
und Dokumentation der Bodendenkmale ist das Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. Die zu 
erteilenden Genehmigungen sind an die Einhaltung dieser Bedingungen gebunden. 
 
Für Bodendenkmale die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die 
Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die zuständige untere 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle 
sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur 
und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür 
der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, 
die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach 
Zugang der Anzeige. 
 

2. LAGE IN DER TRINKWASSERSCHUTZZONE 
 

 Das Plangebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone III B der Wasserfassung 
Grevesmühlen. Die bestehenden Verbote und Nutzungsbeschränkungen in der 
Trinkwasserschutzzone sind zu beachten. 
Die Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes Grevesmühlen-Wotenitz 
(Wasserschutzgebietsverordnung Grevesmühlen-Wotenitz) vom 22.09.2010 ist in der 
Stadtverwaltung Grevesmühlen im Bauamt Rathausplatz 1, Haus 2 in 23936 
Grevesmühlen einsehbar. 
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3. GEWÄSSER II. ORDNUNG 
 
Innerhalb des Plangeltungsbereiches befindet sich das verrohrte Gewässer II. 
Ordnung 7/11/B3. Die bestehenden Verbote und Nutzungsbeschränkungen gemäß § 
38 Wasserhaushaltsgesetz sind zu beachten. 
 

Gemäß § 38 Wasserhaushaltsgesetz ist bei oberirdischen Gewässern zur Einhaltung 
und Verbesserung der ökologischen Funktion, der Wasserspeicherung, der Sicherung 
des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen ein 
Gewässerrandstreifen im Außenbereich von mindestens 5,00 m zur 
Böschungsoberkante bzw. zur Rohraußenkante einzuhalten. 
 
 

IV. HINWEISE 
 
1. BODENSCHUTZ 
 

Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundesbodenschutzgesetzes 
genannten Personen sind verpflichtet konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine 
schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, unverzüglich die Landrätin des 
Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständige Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 
Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen 
Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich für die Bauherren und die 
von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, 
Sachverständige und Untersuchungsstellen.  
 
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstückseigentümer in 
Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg – 
Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unteren 
Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu 
machen.  
 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, 
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden 
werden. 
 
Der Oberboden ist gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Erforderliche Bodenarbeiten sind 
schonend und unter sorgfältiger Trennung von Oberboden und Unterboden 
durchzuführen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Oberboden ist nicht zulässig.  
 

2. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT  
 

Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen bzw. 
Gerüche des Bodens auftreten, ist die Landrätin des Landkreises 
Nordwestmecklenburg als zuständige Behörde zu informieren. Der 
Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. 
 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass von den 
Baustellen und fertiggestellten Objekten eine sach- und umweltgerechte 
Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Bestimmungen) gemeinwohlverträglich und 
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geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg erfolgen kann. 
 

3. MUNITIONSFUNDE 
 

Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über die 
Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) für das Plangebiet sind 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-Str. 
6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn 
empfohlen. Auf der Homepage www.brand-kats-mv.de ist unter 
„Munitionsbergungsdienst“ das Antragsformular sowie ein Merkblatt über die 
notwendigen Angaben zu finden. 
 

4. GEWÄSSERSCHUTZ 
 

Im Hinblick auf den vorbeugenden Gewässerschutz ist die Lagerung von 
wassergefährdenden Stoffen (u.a. Heizöl) gemäß § 20 Abs. 1 Landeswassergesetz 
M-V (LWaG M-V) sowie die Errichtung von Erdwärmesondenanlagen gemäß § 49 
Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises 
Nordwestmecklenburg anzuzeigen. 
 
Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren 
oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen) notwendig, mit denen unmittelbar bzw. 
mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt 
wird, sind diese gemäß § 49 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i.V.m. 
§ 118 Landeswassergesetz (LWaG) sechs Wochen vor Baubeginn bei der unteren 
Wasserbehörde anzuzeigen. Dies trifft ebenso für eventuell notwendige 
Grundwasserabsenkungen zu. 
 

5.  ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE 
 
Die Beseitigung von Gehölzen gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes darf nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum letzten Tag 
im Februar durchgeführt werden. Ausnahmen sind zulässig, sofern der gutachterliche 
Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass innerhalb der Flächen keine 
Brutvögel brüten, und die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt.  
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Teil 1  Städtebaulicher Teil  

1. Planungsanlass, Planungserfordernis 

Die Grundlage für die Entwicklung des Wohnstandortes Mühlenblick bildet das 
städtebauliche Entwicklungskonzept von September 2012, mit dem die 
städtebauliche Entwicklung des Gesamtstandortes dargestellt wurde. Das 
städtebauliche Entwicklungskonzept zur Nachnutzung der vorhandenen 
Flächenpotentiale wurde im Bauausschuss am 27.09.2012 bestätigt. Eine 
Gliederung in verschiedene Teilbereiche begründet sich in den 
unterschiedlichen Planverfahren und der jeweils zum Zeitpunkt der Bearbeitung 
erforderlichen Berücksichtigung der Belange des Landwirtschaftsbetriebes zur 
Gewährleistung gesunder Wohn- und Lebensverhältnisse innerhalb des 
geplanten Wohnstandortes.  
 

 
Abb. 1: Städtebauliches Entwicklungskonzept, Planungsbüro Mahnel, 2011 

 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 30 der Stadt Grevesmühlen wurde der erste 
Teilbereich des Gesamtkonzeptes planungsrechtlich vorbereitet und ist seit 
dem 20.06.2014 rechtverbindlich. Mit dem Bebauungsplan Nr. 34.1 der Stadt 
Grevesmühlen wurde der zweite Teilbereich des Gesamtkonzeptes 
planungsrechtlich vorbereitet und wird derzeit umgesetzt. Der Bebauungsplan 
Nr. 34.1 ist seit dem 07.07.2016 rechtsverbindlich. Mit dem Bebauungsplan Nr. 
34.2 werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des 
dritten Teilbereiches geschaffen. 
 
Die Planung steht im Einklang mit den Stadtentwicklungszielen basierend auf 
der 2. Fortschreibung des ISEK zur Innenentwicklung und der Schaffung von 
attraktiven nachfrageorientierten Wohnangeboten innerhalb der Stadt 
Grevesmühlen. 
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Abb. 2: Städtebauliches Gesamtkonzept Wohnstandort Mühlenblick, Planungsbüro Mahnel, 2012 

 
Die Fläche nordöstlich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 34.1 ist 
nach § 35 BauGB zu beurteilen und soll durch den Bebauungsplan Nr. 34.2 als 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Im wirksamen 
Flächennutzungsplan der Stadt Grevesmühlen ist die Fläche als 
Wohnbaufläche dargestellt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes entspricht 
dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB. 

2. Allgemeines 

2.1 Lage und Größe des Plangebietes  

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Siedlungsrand der Stadt 
Grevesmühlen und wird folgendermaßen begrenzt: 
- im Norden: durch den Getränkemarkt Marktkauf und den 

Getränkemarkt Schweim, 
- im Osten: durch den Landwirtschaftsbetrieb Grevesmühlen e.G, 
- im Südosten: durch Kleingärten, 
- im Süden:  durch Kleingärten, 
- im Südwesten: durch die rückwärtigen Grundstücksgrenzen der 

Grundstücke „Am Walkmühlengraben“ Nr. 5, Nr. 10, Nr. 
15 und Nr. 17,  

- im Westen:  durch die rückwärtigen Grundstücksgrenzen der 
Grundstücke „Alte Gärtnerei“ Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10 und Nr. 
12. 
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Die Größe des Plangebietes umfasst rund 2,40 ha. Im räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich die Flurstücke 131 tw., 
137/5 tw., 447, 450, 431/1 der Flur 2, Gemarkung Grevesmühlen und die 
Flurstücke 112/3 tw., 112/7 tw., 201/3 tw. und 201/2 tw. der Flur 18 Gemarkung 
Grevesmühlen. 

2.2 Plangrundlage 

Als Plangrundlage der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt 
Grevesmühlen dient eine Amtliche Plangrundlage im Maßstab M 1:1000 im 
Höhensystem DHHN92 und dem Lagesystem ETRS89/UTM33 vom 19.10.2018 
durch das Vermessungsbüro der ÖbVI Holst und Krähmer, Grevesmühlen.  

2.3 Wesentliche Rechtsgrundlagen 

Der Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt 
Grevesmühlen liegen folgende wesentliche Rechtsgrundlagen zugrunde: 
 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634). 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).  

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 
des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057). 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. 
Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228). 

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
vom 13. Juli 2011, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes über die 
Kommunalverfassung und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher 
Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777). 

3. Verfahren  

3.1 Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen für die Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren 

Das Planverfahren soll nach den Vorschriften des § 13b BauGB – Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren – aufgestellt werden. 
Nach § 13b BauGB gilt: 
„Bis zum 31. Dezember 2019 gilt § 13a entsprechend für Bebauungspläne mit 
einer Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10.000 
Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen 
begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach Satz 1 kann nur bis 
zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden; der Satzungsbeschluss 
nach § 10 Absatz 1 ist bis zum 31. Dezember 2021 zu fassen.“ 
 
Die Erfüllung der Voraussetzungen wird nachfolgend dargelegt. 
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Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Angrenzung an den bebauten 
Siedlungsbereich der Stadt Grevesmühlen und stellt eine Arrondierung und 
Erweiterung des vorhandenen Wohnstandortes dar. Die Stadt Grevesmühlen 
wird die derzeit brach liegende Fläche einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung zuführen. Aufgrund des zeitlich zurückliegenden Rückbaus der 
landwirtschaftlichen Gebäude stellt sich die Fläche als Außenbereichsfläche in 
Angrenzung an die bebaute Ortslage dar. Die Fläche befindet sich somit im 
Anschluss an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil, hierzu gehören auch 
bebaute Flächen, die nach § 30 Abs. 1 oder 2 BauGB zu beurteilen sind und 
bereits überwiegend realisiert sind. Die Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren ist durch die zeitlich 
befristete Regelung des § 13b BauGB gegeben.  
 
Die Grundfläche i.S. des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB beträgt weniger als 
10.000 m². Dies ergibt sich aus der Flächenbilanz. Die Baugebietsfläche beträgt 
rund 12.200 m². Unter Berücksichtigung der festgesetzten Grundflächenzahl 
von 0,4 und auch unter Berücksichtigung der 50 % igen zulässigen 
Überschreitung wird der Schwellenwert von 10.000 m² nicht erreicht. 
 
Mit dem Bebauungsplan wird die Zulässigkeit von Wohnnutzung begründet. Es 
erfolgt die Festsetzungen eines Allgemeinen Wohngebietes nach § 4 BauNVO. 
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs.3 BauNVO werden 
wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotenzials ausgeschlossen. 
 
Die Kumulation ist für Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen, zu beachten. Eine 
Kumulation ist in diesem Fall nicht zu berücksichtigen. 
 
Die Voraussetzungen des § 13b BauGB werden erfüllt. 
 
Die Erfüllung der Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des beschleunigten 
Verfahrens nach § 13a BauGB werden nachfolgend dargelegt.  
 
Durch den Bebauungsplan werden keine Vorhaben begründet, die einer Pflicht 
zur Durchführung einer UVP nach Bundesrecht oder nach Landesrecht 
bedürfen. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7b) BauGB genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und der 
Schutzzweck von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und von 
Europäischen Vogelschutzgebieten). 
In der näheren Umgebung des Plangebiets befinden sich keine der 
vorgenannten Schutzgebiete. Das nächstgelegene Schutzgebiet befindet sich in 
ca. 1.000 m Entfernung zum Plangebiet.1 Es handelt sich um das FFH-Gebiet 
„Santower See“ (DE 2133-301). In ca. 3.000 m Entfernung zum Plangebiet 
befinden sich das FFH-Gebiet „Wald- und Kleingewüsserlandschaft Everstorf“ 
(DE 2133-303), das FFH-Gebiet „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit 
Zuflüssen“ (DE 2132-303) sowie das Vogelschutzgebiet „Stepenitz-Poischower 
Mühlenbach-Radegast-Maurine“ (SPA 2233-401). 
Aufgrund der Entfernung zu Schutzgebieten, der Größe des Plangebiets und 
der angestrebten Wohnnutzungen im Segment des individuellen 

                                                
1 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Kartenportal Umwelt Mecklenburg-
Vorpommern, Zugriff am 17.04.2019 
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Eigenheimbaus bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7b) genannten Schutzgüter. 
 
Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 
§ 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Das 
Plangebiet liegt außerhalb der Einflussbereiche von Störfallanlagen; der 
Standort berührt keine Achtungs- oder Sicherheitsabstände von Betrieben im 
Sinne von § 3 Abs. 5a Bundes-Immissionsschutzgesetz. Damit ist nicht 
abzusehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
 
Eine Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der Berichtigung ist 
nicht notwendig. Die Planung ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, 
gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
 
Im Rahmen der Prüfung zur Anwendbarkeit des § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 
1 Satz 2 BauGB kann im Ergebnis festgestellt werden, dass die 
Voraussetzungen für  die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das 
beschleunigte Verfahren vollständig vorliegen und der Bebauungsplan nach 
§ 13b BauGB aufgestellt werden kann. Die Durchführung eine Umweltprüfung 
im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB ist nicht erforderlich. Dennoch sind 
Umweltbelange in die Planung einzustellen. 

3.2 Verfahrensschritte 

Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat am 05.12.2011 den Beschluss 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Wohngebiet Mühlenblick“ östlich 
des Rosenweges gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt 
gemacht. Zunächst wurde der Bebauungsplan Nr. 34. 1 für einen Teilbereich 
des Bebauungsplane Nr. 34 im zweistufigen Regelverfahren aufgestellt und 
realisiert. 

 
Der Bebauungsplan Nr. 34.2 wird als Bebauungsplan unter Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach § 13b BauGB 
aufgestellt. Für das nunmehr zu führende Planverfahren nach § 13b BauGB 
wurde ein Aufstellungsbeschluss gefasst. Dieser dient der Klarstellung. Das mit 
dem Aufstellungsbeschluss am 05.12.2011 begonnene Planverfahren wird als 
beschleunigtes Planverfahren fortgeführt und von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Ein Umweltbericht nach § 2a BauGB wird 
nicht hergestellt. Von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a BauGB 
wird abgesehen.   
 
Die im Rahmen des Planverfahrens durchgeführte Verfahrensschritte werden 
ergänzt. 
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4. Städtebauliche Bestandsaufnahme 

4.1 Vorhandene Bebauung und Nutzungen  

Das Plangebiet ist unbebaut. Die vorhandenen, ehemals landwirtschaftlich 
genutzten Gebäude wurden im Jahr 2016 zurückgebaut. Der Rückbau der 
vorhandenen baulichen Anlagen erfolgte mit dem Einsatz von Fördermitteln. 
Die damit verbundenen Beschränkungen hinsichtlich einer Neubebauung der 
Flächen wird in den zukünftigen Planfestsetzungen berücksichtigt. Der 
derzeitige Zustand des Geländes stellt einen Bewuchs der Bodenfläche dar. Im 
östlichen Teil des Plangeltungsbereiches lagern zwei Haufen aus Beton- und 
Ziegelbruch mit Erde vermischt. Westlich an das Plangebiet grenzt bereits 
vorhandene Wohnbabauung an. Nördlich und östlich an das Plangebiet 
grenzen der Getränkemarkt Schweim und Anlagen des 
Landwirtschaftsbetriebes Grevesmühlen e.G. an. 
 

  
Bild 1: Westlich angrenzende Bebauung         Bild 2 Getränkemarkt Schweim 

4.2 Erschließung 

Die Anbindung des Plangebiets in das örtliche Verkehrsnetz ist gewährleistet. 
Im Südwesten ist bereits der Anschluss an die Straße „Am Walkmühlengraben“ 
vorgesehen. Eine Anbindung des Gebietes an die Klützer Straße wird ebenso 
berücksichtigt. Über die Klützer Straße und den Rosenweg ist die 
Landesstraße 03 erreichbar. 

4.3 Nachrichtliche Übernahmen 

4.3.1 Bodendenkmale 
Im Plangebiet sind Bodendenkmale vorhanden. Das Planzeichen BD2 
kennzeichnet Bodendenkmale, deren Veränderung oder Beseitigung nach § 7 
DSchG M-V genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten 
die fachgerechte Bergung und Dokumentation dieser Bodendenkmale 
sichergestellt wird. Alle durch diese Maßnahmen anfallenden Kosten hat der 
Verursacher des Eingriffs zu tragen (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V). Über die in 
Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation der 
Bodendenkmale ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor 
Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. Die zu erteilenden Genehmigungen 
sind an die Einhaltung dieser Bedingungen gebunden. 

4.3.2 Lage in der Trinkwasserschutzzone 
Das Plangebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone III B der Wasserfassung 
Grevesmühlen. Die bestehenden Verbote und Nutzungsbeschränkungen in der 
Trinkwasserschutzzone sind zu beachten. 
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4.3.3 Gewässerschutzstreifen 
Innerhalb des Plangeltungsbereiches befindet sich das verrohrte Gewässer II. 
Ordnung 7/11/B3. Die bestehenden Verbote und Nutzungsbeschränkungen 
gemäß § 38 Wasserhaushaltsgesetz sind zu beachten. 
 
Gemäß § 38 Wasserhaushaltsgesetz ist bei oberirdischen Gewässern zur 
Einhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktion, der 
Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der 
Verminderung von Stoffeinträgen ein Gewässerrandstreifen im Außenbereich 
von mindestens 5,00 m zur Böschungsoberkante bzw. zur Rohraußenkante 
einzuhalten. 

5. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung  

5.1 Städtebauliches Konzept 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 34.2 sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur städtebaulichen Neuordnung der derzeit ungenutzten 
innerstadtnahen Fläche entsprechend dem Gesamtkonzept des Standortes 
geschaffen werden. In Abstimmung mit dem Auftraggeber, Grevesmühlener 
Kommunale Bau GmbH (GKB), wurde das städtebauliche Gesamtkonzept an 
die derzeitigen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Erschließung angepasst 
und fortgeschrieben. Das städtebauliche Ziel besteht in der Bereitstellung von 
Flächen für den individuellen Eigenheimbau in Form von Einfamilien- und 
Doppelhäusern, durch die Arrondierung des vorhandenen Wohnstandortes 
Mühlenblick, entsprechend den gesamtkonzeptionellen Zielsetzungen. 
 

 
Abb. 3: Städtebauliches Konzept, Planungsbüro Mahnel, Mai 2018 
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5.2 Planfestsetzungen 

Das Planungsziel besteht in der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes 
gemäß § 4 BauNVO zur Sicherung des Wohnbedarfs der Bevölkerung in der 
Stadt Grevesmühlen. Diese städtebauliche Zielsetzung wird durch die 
differenzierten Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung berücksichtigt.  
 
Weiterhin soll durch Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und zur 
überbaubaren Grundstücksfläche der zulässige Bebauungsmaßstab definiert 
werden, um der städtebaulichen Qualität und den nachbarlichen Belangen 
Rechnung zu tragen. Es wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt, 
welche mit den in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 50 
v.H. überschritten werden darf. Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen soll 
durch Festsetzung der maximal zulässigen Traufhöhe, der maximal zulässigen 
Firsthöhe und der maximal zulässigen Gebäudehöhe geregelt werden.  
Die Baugrenzen legen die Baufenster für die Hauptnutzungen gemäß den 
Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung fest.  
Die Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes berücksichtigt die Stellung der 
baulichen Anlagen durch Vorgabe der Firstrichtung auch in diesem Teilbereich 
des Gesamtkonzeptes. 
 
Die Stadt Grevesmühlen beabsichtigt gestalterische Festlegungen durch 
örtliche Bauvorschriften zu treffen. Die örtlichen Bauvorschriften werden in 
Anlehnung an bereits bestehende Regelungen getroffen. 
 
Zur Berücksichtigung der Belange des Natur- und Umweltschutzes sind 
öffentliche Grünflächen als Spielwiese und als Schutzgrün - Wall festgesetzt.  
Die Errichtung eines bepflanzten Walls dient der Abgrenzung des Plangebietes 
gegenüber der angrenzenden landwirtschaftlichen und gewerblichen Nutzung. 
Die öffentliche Grünfläche südöstlich des Plangebietes berücksichtigt das 
vorhandene Gewässer II. Ordnung und die bestehenden Schutzansprüche. 
Innerhalb der öffentlichen Grünflächen sind Wegebeziehungen vorgesehen, die 
aus dem Gebiet heraus in die angrenzende Kleingartenanlage und in 
Erholungsräume führen. 
 
In der Schalltechnischen Untersuchung im Rahmen der Planaufstellung konnte 
nachgewiesen werden, dass 

- durch Schallschutzmaßnahmen an den Kühlgebläsen der Lagerhalle für 
Weizen und  

- durch die Verlagerung der Waage an die Nordseite der Lagerhalle für 
Weizen mit Regelungen der An- und Abfahrten der Schlepper  

gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse gewährleistet werden können. 
Alternativ führt die Realisierung des Walls, zu Zwecken des Lärmschutzes, mit 
einer Höhe von 5,00 m ebenso zur Einhaltung gesunder Wohn- und 
Lebensverhältnisse im Plangebiet. 
 
Der geplante Wohnstandort soll auf ehemals gewerblich genutzten LPG-
Flächen realisiert werden. Für den Standort erfolgte eine historische 
Erkundung, um eine nachteilige Beeinträchtigung insbesondere der Schutzgüter 
menschliche Gesundheit, Boden und Grundwasser auszuschließen. 
Festsetzungen für den Bebauungsplan ergeben sich derzeit nicht. Die 
abschließenden gutachterlichen Ergebnisse fließen in den Entwurf des 
Bebauungsplanes ein. 
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5.3 Flächenbilanz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt eine Größe von ca. 2,4 ha. 
Für den Bebauungsplan ergibt sich folgende Flächenverteilung: 
 

Flächennutzung 
Flächengröße 

[m²] 

Baugebietsflächen     

▪ WA 1 2.066,5 

12.196,2 

▪ WA 2.1 1.339,2 

▪ WA 2.2 1.375.4 

▪ WA 3 1.259,8 

▪ WA 4 2.385,8 

▪ WA 5 3.769,5 

Verkehrsflächen      

▪Verkehrsflächen  2.006,0 2.006,0 

Grünflächen   

9.415,4 

▪ öffentl. Grünfläche ZB Spielwiese 5.979,9 

▪ öffentl. Grünfläche ZB Wiese/Gewässerrandstreifen 895,5 

▪ öffentl. Grünfläche ZB Verkehrsgrün 315,0 

▪ öffentl. Grünfläche ZB Schutzgrün - Wall 2.225,0 

Gesamtfläche des Plangebietes   23.617,6 

6. Erschließung 

Erschließung innerhalb des Plangebietes ist neu herzustellen, ebenso die 
geplante Anbindung an die Klützer Straße und an die Straße „Am 
Walkmühlengraben“. Dies gilt auch hinsichtlich der übrigen technischen 
Infrastruktur. Die Beseitigung des Niederschlagswassers kann aufgrund der 
anstehenden Bodenverhältnisse nicht über eine Versickerung erfolgen. Die 
entsprechende Fachplanung wird beauftragt, um die Ergebnisse in den Entwurf 
des Bebauungsplanes einfließen zulassen. 

7. Hinweise 

7.1 Bodenschutz 

Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des 
Bundesbodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet konkrete 
Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast 
vorliegt, unverzüglich die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als 
zuständige Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei 
Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf 
den Boden und den Untergrund zusätzlich für die Bauherren und die von ihnen 
mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, 
Sachverständige und Untersuchungsstellen.  
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Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die 
Grundstückseigentümer in Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des 
Bodens im Land Mecklenburg – Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unteren Bodenschutzbehörden der 
Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu machen.  
 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche 
Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder 
Veränderung des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion 
hervorrufen können, vermieden werden. 
 
Der Oberboden ist gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und 
vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Erforderliche Bodenarbeiten 
sind schonend und unter sorgfältiger Trennung von Oberboden und 
Unterboden durchzuführen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von 
Oberboden ist nicht zulässig.  

7.2 Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen 
bzw. Gerüche des Bodens auftreten, ist die Landrätin des Landkreises 
Nordwestmecklenburg als zuständige Behörde zu informieren. Der 
Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs 
verpflichtet. 
 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass von den 
Baustellen und fertiggestellten Objekten eine sach- und umweltgerechte 
Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Bestimmungen) 
gemeinwohlverträglich und geordnete Abfallentsorgung entsprechend der 
Abfallsatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg erfolgen kann. 

7.3 Munitionsfunde 

Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über 
die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) für das Plangebiet 
sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für 
zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-
V, Graf-York-Str. 6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird 
rechtzeitig vor Baubeginn empfohlen. Auf der Homepage www.brand-kats-
mv.de ist unter „Munitionsbergungsdienst“ das Antragsformular sowie ein 
Merkblatt über die notwendigen Angaben zu finden. 

7.4 Gewässerschutz 

Im Hinblick auf den vorbeugenden Gewässerschutz ist die Lagerung von 
wassergefährdenden Stoffen (u.a. Heizöl) gemäß § 20 Abs. 1 
Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V) sowie die Errichtung von 
Erdwärmesondenanlagen gemäß § 49 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz bei der 
unteren Wasserbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg anzuzeigen. 
Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlüsse (auch 
Flächenkollektoren oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen) notwendig, mit 
denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit 
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des Grundwassers eingewirkt wird, sind diese gemäß § 49 Abs. 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i.V.m. § 118 Landeswassergesetz (LWaG) 
sechs Wochen vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. 
Dies trifft ebenso für eventuell notwendige Grundwasserabsenkungen zu. 

7.5 Artenschutzrechtliche Belange 

Die Beseitigung von Gehölzen gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes darf nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 
letzten Tag im Februar durchgeführt werden. Ausnahmen sind zulässig, sofern 
der gutachterliche Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass 
innerhalb der Flächen keine Brutvögel brüten, und die Zustimmung der 
zuständigen Behörde vorliegt.  

8. Umweltbelange – Auswirkungen auf die Umwelt 

Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes sind im Rahmen der Abwägung 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB zu beachten und werden entsprechend dem Planverfahren ergänzt. 
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TEIL 2 Ausfertigung    

1. Beschluss über die Begründung 

Die Begründung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.2 wurde durch 
die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen am .................................................. 
gebilligt. 
 
 
Grevesmühlen, den……………….      (Siegel) 
 
 
………………………………….. 
Prahler 
Bürgermeister 
der Stadt Grevesmühlen 
 

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt durch das 
 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0 
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50  
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-202
öffentlich

08.11.2019
Holger Janke

Machbarkeitsstudie Wohnpark "Am Ploggensee", Beschluss zur 
Einleitung vorbereitender Untersuchungen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

18.11.2019 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
21.11.2019 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
09.12.2019 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt für das Gebiet, Wohnpark „Am Ploggensee“ gemäß § 141 
Abs. 3 BauGB die Einleitung bzw. den Beginn vorbereitender Untersuchungen zur 
Feststellung städtebaulicher Missstände im Sinne des § 136 BauGB. 

Sachverhalt:
Das Gebiet, Wohnpark „Am Ploggensee“ wurde als Gebiet mit städtebaulichen Missständen 
und Defiziten ermittelt. Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen beschließt deshalb, den 
Beginn der vorbereitenden Untersuchungen zur Prüfung der Notwendigkeit für die 
Durchführung einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme im Gebiet des Ploggenseeringes. 

Als vorläufige Ziele und Zwecke der städtebaulichen Gesamtmaßnahme werden bestimmt: 

 Schaffung zeitgemäßer, generationsgerechter Wohnverhältnisse unter 
Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Digitalisierung

 Herstellung zukunftsfähiger Gemeinbedarfseinrichtungen
 Verbesserung der Situation des fließenden und ruhenden Verkehrs, Erhöhung der 

Aufenthaltsqualität durch Gestaltung des Wohnumfeldes

Ein Lageplan (Maßstab 1:5.000, vom 11.11.2019), in dem das von den vorbereitenden 
Untersuchungen betroffene Gebiet parzellenscharf durch eine Umgrenzungslinie dargestellt 
ist, wird zum Bestandteil des Beschlusses erklärt.
Die Bürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, die Beauftragung eines geeigneten Büros 
für die Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen vorzubereiten, alle im laufenden 
Verfahren notwendigen Anträge zu stellen und insbesondere auch die 
Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, Mieter, Pächter und anderer Nutzungsberechtigter 
im Untersuchungsbereich zu fördern, sowie Vorschläge zur beabsichtigten städtebaulichen 
Gesamtmaßnahme entgegenzunehmen. 

Dem Beschluss über die Durchführung einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme gehen die 
vorbereitenden Untersuchungen voraus. Diese sind erforderlich, um die 
Beurteilungsgrundlagen für die Notwendigkeit und die Durchführungschancen der 
städtebaulichen Gesamtmaßnahme zu erhalten. Zielstellung ist:

1. Aufschluss über die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und 
Probleme des Gebietes zu erlangen. Diese dienen insoweit der Feststellung, ob 
städtebauliche Missstände als Voraussetzung der förmlichen Festlegung als Gebiet 
einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme vorliegen. Hierbei sollen auch die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der städtebaulichen Gesamtmaßnahme festgestellt 
werden.
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2. Ermittlung realistischer Umsetzungsziele. Dies ist notwendig, da die 
Durchführung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen dem 
Zügigkeitsgebot unterliegt.

Finanzielle Auswirkungen: 
Die Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 141 BauGB und der 
StBauFR M-V wird zunächst etwa die Kostengröße von 25.000,- € erreichen.
Die Deckung erfolgt aus dem PSK 51101.56255000 Städtebaul. Planung/ Geodaten / 
Raumplanung.
 Diese Untersuchungen sind die Grundlage, eventuelle Städtebaufördermittel für die 
Sanierung des Gebietes zu akquirieren.

Anlagen:
- Lageplan M 1 : 5.000
- Muster der Bekanntmachung

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Bekanntmachung gem. § 141 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) des Beschlusses 
über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen für das Gebiet, 
Wohnpark „Am Ploggensee“

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der 
Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. 2011 S. 777) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. MV S. 467) und § 141 Abs. 3 BauGB in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 03. November 2017 (BGBL I S. 3634) 

hat die Stadtvertretung Grevesmühlen in ihrer Sitzung am 09.12.2019 den Beschluss über 
den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen zur Prüfung der Notwendigkeit für die 
Durchführung einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme für das Gebiet, Wohnpark  „Am 
Ploggensee“ mit folgender Grobabgrenzung beschlossen:

 Im Osten: Grüner Ring
 Im Süden: Wismarsche Straße
 Im Westen: Santower Straße
 Im Norden: Bundesstraße B 105

Das Gebiet, Wohnpark „Am Ploggensee“ wurde als Gebiet mit städtebaulichen Missständen 
und Defiziten ermittelt.

Als vorläufige Ziele und Zwecke der städtebaulichen Gesamtmaßnahme werden bestimmt: 

 Schaffung zeitgemäßer, generationsgerechter Wohnverhältnisse unter 
Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Digitalisierung

 Herstellung zukunftsfähiger Gemeinbedarfseinrichtungen
 Verbesserung der Situation des fließenden und ruhenden Verkehrs, Erhöhung der 

Aufenthaltsqualität durch Gestaltung des Wohnumfeldes

Ein Lageplan (Maßstab 1:5.000, vom 11.11.2019), in dem das von den vorbereitenden 
Untersuchungen betroffene Gebiet parzellenscharf durch eine Umgrenzungslinie dargestellt 
ist, wurde zum Bestandteil des Beschlusses erklärt. Der Lageplan wird zu jedermanns 
Einsicht im Rathaus, Haus 2, Flur im 1. OG, vor dem Zimmer Nr. 2.1.10 vom „Datum“ bis 
„Datum“ (mindestens 2 Wochen) ausgelegt und kann dort von „Datum/Uhrzeit“ bis 
„Datum/Uhrzeit“ eingesehen werden. 

Hinweise:

1. Der Beschluss über vorbereitende Untersuchungen ist nicht gleichbedeutend mit der 
förmlichen Festsetzung eines Gebietes für eine städtebauliche Gesamtmaßnahme. 
Diese bedarf einer besonderen Gebietssatzung.

2. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn der 
vorbereitenden Untersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 BauGB über die 
Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen, die Auskunftspflicht und die Beteiligung 
und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger Anwendung (§141 Abs. 4 S.1 Halbs. 1 
BauGB). Gemäß § 138 Abs. 1 BauGB sind Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige 
zum Besitz oder zur Nutzung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteils 
Berechtigte sowie ihre Beauftragten verpflichtet, der Gemeinde oder ihren 
Beauftragten Auskunft über die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung 
der Bedürftigkeit eines Gebietes oder zur Vorbereitung oder Durchführung der 
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städtebaulichen Gesamtmaßnahme erforderlich ist. An personenbezogenen Daten, 
die nur zu Zwecken der städtebaulichen Gesamtmaßnahme verwendet werden, 
können insbesondere Angaben der Betroffenen über ihre persönlichen 
Lebensumstände im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, namentlich über die 
Berufs- Erwerbs- und Familienverhältnisse, das Lebensalter, die Wohnbedürfnisse, 
die sozialen Verflechtungen sowie über die örtliche Bindung erhoben werden. 
Verweigert ein Auskunftspflichtiger die Auskunft, kann ein Zwangsgeld bis zu 500 
Euro wiederholt angedroht und festgesetzt werden (§ 138 Abs. 4 S. 1 BauGB i.V.m. § 
208 Satz 2 bis 4 BauGB). 

3. Ab dem Zeitpunkt der ortsüblichen Bekanntmachung ist § 15 BauGB (Zurückstellung 
von Baugesuchen) auf die Durchführung eines Vorhabens im Sinne des § 29 Abs. 1 
BauGB und auf die Beseitigung einer baulichen Anlage entsprechend anzuwenden. 
Ein danach ergangener Bescheid über die Zurückstellung des Baugesuches sowie 
ein danach ergangener Bescheid über die Zurückstellung der Beseitigung einer 
baulichen Anlage wird mit der förmlichen Festlegung des Entwicklungsgebietes 
unwirksam (§ 141 Abs. 4 S. 1 Halbs. 2 und S. 2 BauGB).

Ort, Datum

Siegel

____________________
Unterschrift
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-206
öffentlich

25.11.2019
Berg, Inka

Antrag der CDU Fraktion
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

09.12.2019 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Der Bürgermeister wird beauftragt vorzubereiten, nicht ausgegebene 
Personalkostenzuschüsse für die Jugendarbeit in Grevesmühlen für Projekte von 
Jugendlichen auszuzahlen. Diese Projekte sollen von Jugendlichen selbst vorgeschlagen 
werden können. Dazu sollen Jugendliche animiert werden, Vorschläge zu unterbreiten bis 
zum 31.03.2020. Federführend bei der Vergabe ist der Kultur– und Sozialausschuss und der 
Beschluss soll vom Hauptausschuss gefasst werden. 
Der Bürgermeister soll die öffentliche Bekanntmachung an die Vereine in entsprechender 
Form veranlassen.

Begründung:
Durch den Personalengpass des Betreibers des Jugendklubs in Grevesmühlen zu Beginn 
dieses Jahrs wurden Eigenmittel der Stadt nicht ausgezahlt, die zur Deckung der 
Personalkosten gedacht waren. Nach eigener Schätzung müssten dies 8 bis 10 T€ sein. 
Dieses eingesparte Geld soll nicht einfach unter den Tisch fallen, sondern 1 zu 1 in den 
Jugendlichen unserer Stadt zu Gute kommen. Wofür das Geld verwendet werden soll, 
sollten die Jugendlichen selbst vorschlagen können. Der Bürgermeister soll dafür einen 
geeigneten Weg finden, auch den Jugendklub und vor allem die Jugendlichen selbst dabei 
einbeziehen.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Auszahlung von 8 bis 10 T€ wird gegen finanziert durch eingesparte 
Personalkostenzuschüsse an den Betreiber des Jugendklubs Grevesmühlen.

Anlagen:

Antrag CDU Fraktion

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Fraktion der CDU 
& FDP 

 

In Grevesmühlen 
 

An den Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen 
 
Am Markt 1 
 
23936 Grevesmühlen 
 

Grevesmühlen d. 25.November 2019 
 
Gemeinsamer Antrag der Fraktion der CDU & FDP Grevesmühlen: 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt vorzubereiten, nicht ausgegebene Personalkostenzuschüsse für 
die Jugendarbeit in Grevesmühlen für Projekte von Jugendlichen auszuzahlen. Diese Projekte sollen 
von Jugendlichen selbst vorgeschlagen werden können. Dazu sollen Jugendliche animiert werden, 

Vorschläge zu unterbreiten bis zum 31.03.2020.  
Federführend bei der Vergabe ist der Kultur– und Sozialausschuss und der Beschluss soll vom 
Hauptausschuss gefasst werden. 
Der Bürgermeister soll die öffentliche Bekanntmachung an die Vereine in entsprechender Form 
veranlassen 
 
Begründung 

 
Durch den Personalengpass des Betreibers des Jugendklubs in Grevesmühlen zu Beginn dieses 

Jahrs wurden Eigenmittel der Stadt nicht ausgezahlt, die zur Deckung der Personalkosten gedacht 
waren. Nach eigener Schätzung müssten dies 8 bis 10 T€ sein. 
 
Dieses eingesparte Geld soll nicht einfach unter den Tisch fallen, sondern 1 zu 1 in den 

Jugendlichen unserer Stadt zu Gute kommen. Wofür das Geld verwendet werden soll, sollten die 
Jugendlichen selbst vorschlagen können. Der Bürgermeister soll dafür einen geeigneten Weg 
finden, auch den Jugendklub und vor allem die Jugendlichen selbst dabei einbeziehen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Auszahlung von 8 bis 10 T€ wird gegen finanziert durch eingesparte Personalkostenzuschüsse 

an den Betreiber des Jugendklubs Grevesmühlen 

 
Thomas Krohn 
Fraktionsvorsitzender der Fraktion der CDU & FDP   
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